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Entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/49/EG über die 
„Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm“ (EG-Umge-
bungslärmrichtlinie) und dem Bundesimmissionsschutzgesetz § 
47 c wurden vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geo-
logie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) im Rahmen der zweiten 
Stufe der Lärmaktionsplanung Lärmkarten für Bundes- und Lan-
desstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Millionen 
Kraftfahrzeugen pro Jahr aufgestellt.
Die Lärmkarten und weitere Informationen zur Umgebungslärm-
richtlinie sind auf der Internetpräsenz des LUNG http://www.lung.
mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/laerm/laerm_eu.htm bzw. auf 
der Internetpräsenz des Amtes Stargarder Land http://www.star-
garder-land.de/aktuelles/bekanntmachungen/unter dem Stichwort 
„Lärmaktionsplan Amt Stargarder Land“ abrufbar.
Auf Grundlage dieser Lärmkarten ist für das Gebiet des Amtes Star-
garder Land für die betroffenen Straßenabschnitte bis zum 18. Juli 
2013 ein Lärmaktionsplan nach § 47 d BImSchG aufzustellen. Der 
Lärmaktionsplan hat unter anderem folgende Inhalte aufzuweisen:
-  Anzahl der Personen, die Lärm ausgesetzt sind,
-  Angabe der verbesserungswürdigen Situationen und Probleme,

-  die bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärm-
minderung,

-  die langfristige Strategie zur Lärmminderung,
-  die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der Durchfüh-

rung und der Ergebnisse des Aktionsplans
An der Lärmaktionsplanung können sich alle Bürgerinnen und 
Bürger des Amtes Stargarder Land beteiligen. Es besteht die Mög-
lichkeit, zum Inhalt der Lärmkarte Hinweise zu geben. Ihre Hinweise 
werden in die weitere Bearbeitung einbezogen.
Sie können Ihre Hinweise unter dem Stichwort „Lärmaktionsplan 
Amt Stargarder Land“ per E-Mail oder per Post zusenden. 

Ihr Ansprechpartner:
Christoph Ruchay
Bau- und Ordnungsamt
Bereich Sicherheit und Ordnung 
Amt Stargarder Land
Bau- und Ordnungsamt
Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard
Telefon: 039603 25336, Fax: 039603 253742
E-Mail: c.ruchay@stargarder-land.de

Sehr geehrte Einwohner/Innen der Stadt Burg Stargard,
aus gegebener Veranlassung weisen wir darauf hin, dass nun 
wieder die Möglichkeit der Beantragung eines Sozialpasses 
(in geänderter Form) besteht.
Anspruchsberechtigt sind nach der Richtlinie zur Ausgabe des 
Sozialpasses Familien und Einzelpersonen, die ihren Haupt-
wohnsitz in Burg Stargard haben und Hartz IV - Leistungen/
Grundsicherungsleistungen beziehen.
Der Inhaber des Sozialpasses kann nachfolgend aufgeführte 
Veranstaltungen in der Stadt Burg Stargard mit ermäßigten 
Eintrittspreisen besuchen:

1. Marie - Hager-Haus Eintritt frei
2. Stadtbibliothek Ausleihe frei
3. Wanderung über die 7 Berge Eintritt frei
4. Romantische Burgenweihnacht Eintritt frei

5. Walpurgisnacht Eintritt frei
6. Benefizkonzert des
 Wehrbereichsmusikkorps I 
 Neubrandenburg Eintritt frei
7. Burg (inkl. Museum und Burgturm) 
 - Personen bis 16 Jahre Eintritt frei
 -  Personen über 16 Jahre Eintritt 2,00 €. 
8.  Tierpark 
 -  Kinder von 3 - 16 J. 50% Ermäßigung der Kinderkarte

Ansprechpartner : Frau Kammann
Für die Beantragung nutzen Sie bitte das hier abgedruckte 
Formular.
Reichen Sie bitte außerdem den kompletten gültigen Hartz -IV 
Bescheid/ Bescheid über Grundsicherung mit ein.

Information aus dem Hauptamt

✂

Das Bau- und Ordnungsamt informiert:

Lärmaktionsplanung

✂
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Benefizkonzert in der Stadtkirche  
St. Johannes Burg Stargard

Wir freuen uns über 
den Besucherrekord 
zum Benefizkonzert 
des Wehrbereich-
musikkorps I, Neu-
brandenburg in der 
St. Johanneskirche 
am 12. Juni.
Es wurde ein Erlös 
von 642 Euro für die 
Beleuchtung des 
Kirchturmes der 
St. Johanneskirche 
erzielt. Wir danken 
besonders herzlich 
dem Wehrbereich-
musikkorps I für ein 
wunderbares Kon-
zert und den zahl-
reichen Besuchern 
für ihre Spenden.

Mittelaltertag auf der BURG Stargard

Märchenhaftes auf der Burg Stargard konnten ca. 400 Kin-
der und Erwachsene am Mittelaltertag am 19. Juni erleben. 
Verschiedene Märchenfiguren wie z. B. der kleine Muck, 
Hänsel und Gretel und Frau Holle mischten sich unter die 
Besucher. Es gab ein Quiz bei dem die anwesenden Mär-
chenfiguren erkannt werden mussten.

Kinderwahrsagen, Traumfänger, Frösche und Hexen basteln 
waren unter anderem im Angebot. An vier Aktionspunkten 
dem Burgturm, dem Krummen Haus, dem Kräutergarten und 
im Burgpark wurden die Kinder von unseren Burgführern er-
wartet. Die Spielleute Erdenmut musizierten und trommelten 
gemeinsam mit den Kindern. Eine besondere Herausforde-
rung bei dem heißen Wetter war das Knüppelkuchenbacken 
am offenen Feuer.
Der nächste Mittelaltertag findet am 18. September statt. Es 
haben sich bereits über 500 Kinder angemeldet.

Alte Liebe rostet nicht! 

Das kann man während der Oldtimerausstellung zum 
Stadtfest am 6. Juli wortwörtlich nehmen. Hier werden 
dem staunenden Publikum die herausgeputzten Oldies 
präsentiert.

Unter dem Motto „Zeigt her eure Schätzchen“ wird es beim 
diesjährigen Stadtfest glänzend werden. Aufgerufen sind 
alle Besitzer von historischen Fahrzeugen, im Erscheinungs-
bereich der Stargarder Zeitung, ihre Oldtimer beim großen 
Stadtfest zu präsentieren. Aus Platzgründen werden aller-
dings nur Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von unter 1,8 
Tonnen Aufstellung finden. Gewünscht sind natürlich neben 
den Glanzstücken auch unrestaurierte oder teilrestaurierte 
Lieblinge. Sei es ein Traktor, Transporter, PKW, Motorrad, 
Fahrrad etc. - Hauptsache älter als 25 Jahre.

Interessenten melden sich bitte bei Frank Saß unter 
Tel: 039603 25353 
oder per Mail: museum@stargarder-land.de ! 

Schnäppchen!

Vor kurzem gelang es dem Museum, einen Restbestand des 
2. Bandes der „Beiträge zur Geschichte einer Region“ von 
der Druckerei in Friedland günstig zu erwerben.

Dieser Band erschien 2002 im 
Steffen-Verlag. Die Autoren 
der 3-bändigen Reihe erhielten 
damals für ihr Werk den Dani-
el-Sanders Literaturpreis. In 
diesem 500 Seiten umfas-
senden Buch geht es unter 
vielem anderen um die Her-
kunft unserer Ortsnamen und 
Ortsformen. Zu finden sind 
auch Porträts teils vergessener 
Persönlichkeiten der Region. 
Es berichten 44 Autoren in 54 
Beiträgen aus der Geschichte 
des einstigen Landkreises 
Mecklenburg-Strelitz. Es geht 
um die Entstehung des Her-

zogtums und der Städte sowie um Wirtschaft, Verkehr, Na-
tur und Kultur dieser Region.
Die selten gewordenen Exemplare dieses Buches sind zum 
Preis von nur 6,00 € im Stutenschauer, dem Laden auf der 
Burg, zu haben.
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Veranstaltungen Monat Juni/Juli 2013

Familientag auf der BURG Stargard
Am 15. Juni fand ein besonderer Familientag auf der BURG statt.
Anlass war die Wiedereröffnung des Burgturmes nach längeren Bauarbeiten. Burgbesucher 
konnten sich an diesem Tag in mittelalterliche Gewänder kleiden und fotografieren lassen. Die 
Kinder filzten Bälle, bedruckten Stoffbeutel und ließen sich Märchen erzählen.

Die Führungen im Standesamt, Burgturm und Burggelände wurden gern angenommen. 
Es erklang mittelalterliche Musik und im Kräutergartencàfe gab es selbstgebackenen Kuchen und Kaffee.
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Regionale Schule

Wandertag auf die Burg

Die Klasse 5c aus der Realschule Burg Stargard plante am 
15.5.2013 einen Wandertag auf die Burg von Burg Stargard. 
Wir wanderten von unserer Schule hoch zur Burg.
Zuerst machten wir einen kleinen Rundgang mit Fr. Jaster 
und Fr. Topp.
Dann sagte Fr. Jaster, dass wir uns pünktlich zum Mittag 
alle hier treffen sollen.

Schon gingen alle Schüler der Klasse 5c in kleinen Gruppen 
los.
Viele Schüler holten sich einen kleinen Aufgabenzettel, wo 
sie hier und da eine kleine Aufgabe machen sollten z.B. 
Bogenschießen, Hammerwerfen, Knüppelkuchen backen, 
Steckpferd reiten und vieles mehr. Viele Schüler machten 
diese Aufgaben leicht und konnten sich später eine Urkunde 
abholen. Eine kleine Gruppe von Jungen verkleidete sich 
als Ritter mit einer echten Ritterrüstung, die aber sehr sehr 
schwer war. Wer Lust hatte mal zu reiten, Ketten zu basteln 
oder in Ritterschlachten zu kämpfen, konnte das hier alles 
erleben.

Die Zeit verging schnell und schon war es Mittag und alle 
Schüler versammelten sich an dem bekannten Treffpunkt. 
Jetzt gingen alle Mittagessen und die meisten kauften sich 
Pellkartoffeln mit Quark. Doch es gab auch leckere Suppen, 
Knüppelkuchen und vieles mehr. Als alle mit dem Essen fertig 
waren, gingen wir noch zum Burgspielplatz, dort spielten die 
Jungen verstecken und die Mädchen fangen. Schließlich 
war es Zeit wieder in die Schule zurückzugehen. Als wir alle 
wieder in der Schule gut angekommen sind, waren wir uns 
alle einig, dass heute ein super Tag war.

Luca Ludwig

Grundschule „Kletterrose“

Unser Sportfest 2013

Am 23.05.2013 fand das diesjährige Sportfest unserer 
Grundschule statt. Bei besten äußeren Bedingungen er-
reichten die Jungen und Mädchen sehr gute Ergebnisse in 
den Disziplinen Weitsprung, 50m-Lauf und Weitwurf. Der 
abschließende Ausdauerlauf verlangte den jungen Sportlern 
noch einmal alles ab.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Eltern und Großel-
tern für ihre Unterstützung. 

Schulbuchverkauf der Grundschule „Kletterrose“

Sehr geehrte Eltern,
im Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern heißt 
es im § 54 Unterrichts- und Lernmittelkosten Abschnitt (2):
„Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft erhalten un-
entgeltlich, in der Regel leihweise, Bücher und Druckschriften, 
die überwiegend im Unterricht und bei der häuslichen Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts verwendet werden...“
„Für Gegenstände und Materialien, die im Unterricht bestimmter 
Fächer verarbeitet und danach von den Schülern verbraucht 
werden oder bei ihnen verbleiben, können Kostenbeiträge er-
hoben werden.“

Auf dieser gesetzlichen Grundlage basierend sind Eltern ver-
pflichtet, gemäß der Grenzbetragsverordnung vom 11. Juli 1996 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, einen vom Schulträ-
ger festgelegten Elternanteil für den Kauf von Lernmitteln zu 
entrichten.

Laut Beschluss — 00SV/10/030 vom 07. Juli 2010 der Stadt-
vertretung Burg Stargard wird für das Schuljahr 2013/2014 
ein Elternanteil in Höhe von 30,00 EUR erhoben, welcher bei 
Abholung der Arbeitshefte und Schulbücher zu bezahlen ist.
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Die Klasse 3b aus der Grundschule „Kletterrose“ war am 
1.06.2013 mit ihren Eltern in Alt Käbelich. Dort hatten sie 
einen Besuch beim Imker, Schäfer und dem Bäcker gemacht.
Als erstes waren wir beim Imker. Er hat uns viel erzählt. Wir 
durften uns die Bienenwaben anschauen. Aber man musste 
gut aufpassen, sonst ergeht es dir wie Fabienne und Malene. 
Sie wurden von Bienen gestochen. Auf dem Grundstück sind 
auch ein Honigladen und ein Schulmuseum. 

Nachdem wir beim Imker waren, sind wir zum Schäfer gegan-
gen. Als Begrüßung haben uns die Schäferhunde angebellt. 
Dann hat uns der Schäfer zu den Schafen und Lämmchen 
geführt. Wären wir eine Stunde früher gekommen, hätten wir 
eine Schafsgeburt gesehen. Die Lämmchen waren sooooo 
niedlich. Wir durften sie sogar streicheln. Sie sind ganz weich.

Danach waren wir beim Bäcker. In der Backstube war ein 
Riesenbackofen. Herr Körner hat uns die Backstube, den 
Garraum und die Teigmaschinen gezeigt. Am Ende haben 
wir selbst einen Hefezopf geflochten und Pfannkuchen ge-
gessen.

Am Mittag haben wir gegrillt. 
Wir bedanken uns bei Herrn Popko, der diesen Tag für uns 
organisierte. Herzlichen Dank auch an Herrn Sump, an den 
Schäfer und den Bäcker Herrn Körner.
Es war ein toller Kindertag.

Wiebke Brüning, Nicky Soback
Klasse 3b

Alle Arbeitshefte sind Eigentum Ihres Kindes, die Bücher wer-
den zum Schuljahresende zur Wiederverwendung einbehalten.
Ein pfleglicher Umgang mit den Materialien ist daher unbedingt 
erforderlich. Andernfalls, ist Ersatzanspruch laut Ausleihord-
nung der Stadt Burg Stargard zu leisten.

Die Ausgabe der Arbeitshefte und Schulbücher erfolgt am:
30.07.2013  16:00 - 18:00 Uhr
01.08.2013  10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr

in unserer Grundschule. 

Mit freundlichen Grüßen

S. Junker 
Schulleiter

Ein Määh- Sssssshhhh und Mmmmmmhhhhh!!!

Foto: Bilderbox
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Integrative Kita „Märchenwald“
Danke schön

allen Helfern, Sponsoren, Mitwirkenden. Sie haben dazu 
beigetragen, dass unser Familienfest am 1.06.2013 ein voller 
Erfolg wurde und alle Gäste viel Spaß hatten.
Auf unserem Familienfest wurden die verschiedensten Be-
rufe vorgestellt. Wir Kinder, konnten viel interessantes aus 
dem Berufsalltag unserer Eltern erfahren.

Für uns Vorschulkinder beginnt in wenigen Tagen ein neuer 
Lebensabschnitt - die Einschulung -.
In den letzten Monaten und Wochen haben wir uns gut vor-
bereitet, um mit den besten Voraussetzungen zu starten. 
Dazu haben wir interessante Projekte durchgeführt. Das 
Projekt „Auf Entdeckungen durch Burg Stargard“ führte uns 
durch unsere Stadt. Gebäude, Spielplätze, die Sagen lernten 
wir kennen. Viel Spaß bereitete uns die Reise ins „Land 
der Buchstaben und Zahlen“. Jeder kann seinen Namen 
schreiben und zählen, weiß was mehr und weniger ist. Dabei 
unterstützten uns nicht nur unsere Erzieherinnen Anglika 
und Silke mit ihren Ideen sondern auch Ivan Ivanow mit 
seiner Musik. 
Bei ihm sangen wir viele lustige Lieder und Tänze und pro-
bierten die verschiedensten Musikinstrumente aus. 
Auf Englisch zählen, Farben benennen und kleine Lieder und 
Gedichte aufsagen lernten wir gemeinsam mit Frau Solmsen.
Mit Farbe und Pinsel und der Hilfe Annette und Jutta kamen 
die schönsten Bilder auf die Leinwand. 
Tüchtig geschwitzt und Ko waren wir nach den Angeboten 
mit Alex.
Gemeinsam hat er mit uns trainiert, damit wir um die Kin-
dergartenpokale kämpfen konnten. Wie ein Laptopp bedient 
wird, wissen wir auch, eine Mitarbeiterin vom Landfrauen-
verband hat uns das gezeigt.
Bei allen Angeboten hatten wir viel Spaß und Freude und 
haben ganz ganz viel gelernt.
Nach den vielen Anstrengungen haben wir uns einen Urlaub 
gegönnt. Zwei Tage erholten wir uns in Grünow im Plan-
wagencamp von Familie Köster. Gut erholt und entspannt 
verbringen wir jetzt unsere letzten Kindergartentage. Wir 
sagen ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützt, 
geholfen und mit uns gelernt haben.
Die Vorschüler der Hänsel und Gretel Gruppe.

Kita „Am Märchenwald“
Erzieherinnen: Angelika Wöldecke und Silke Noack
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Überraschung zum Stadtfest
Rechtzeitig zum Stadtfest am 06. Juli legt die Arbeitsgruppe 
Chronik ein erstes Buch mit einem zusammenfassenden 
Überblick zur Geschichte der Stadt und Burg Stargard vor.

Die Autoren haben 
umfangreiches Archiv-
material gesichtet und 
geben mit diesem Buch 
einen Einblick in die 
umfassende Historie 
von der Eiszeit bis zum 
Jubiläum der Stadt im 
Jahr 2009.
Das Buch beinhaltet 
ebenfalls ausgewählte 
Biographien bedeu-
tender Töchter und 
Söhne der Stadt und 
über sechzig histo-
rische Stadtansichten.
Erstmalig kann dieser 
geschichtliche Band 
während des Stadt-
festes für nur 9,90 € 
erworben werden, da-
nach wird er auch in der Touristinformation und im Laden 
auf der Burg im Angebot sein.
Die Autoren wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
Entdecken.

11:00 Uhr Einzug der der Freiwilligen Feuerwehr 
 in Begleitung des Fanfarenzugs des 
 Feuerwehrvereins Neustrelitz e. V.
11:15 Uhr Begrüßung und Eröffnung des Stadtfestes  
 durch den Bürgermeister und Natusch - 
 Übergabe der Chronik
11:30 Uhr Fanfarenzug des Feuerwehrvereins 
 Neustrelitz e. V.
12:00 Uhr Medizin nach Noten mit Fitnesstrainer 
 Frank Ziepel
12:30 Uhr Auftritt der Kinder der Johanneskita 
 Burg Stargard
13:00 Uhr Auftritt der Sieger des Talentefestes 2013 
 der Regionalen Schule Burg Stargard
13:30 Uhr Ehrung „Schönste Rose 2013“
14:00 Uhr Vorführung der Freiwilligen Feuerwehr
14:30 Uhr Talentefest Teil II
15:00 Uhr Livemusik mit 2 KW aus Burg Stargard
16:00 Uhr Kinderprogramm mit Hausmeister Toto
17:00 Uhr Matrosen in Lederhosen - Party- und 
 Stimmungsmusik von maritim bis alpin - 
 Volksmusik aus Norddeutschland
18:00 Uhr Musik zur Unterhaltung
20:00 Uhr Livemusik mit der Band Respekt 
 und DJ Scherbi

Änderungen vorbehalten!

Eintritt frei!

Alarm am 
Märchenwald

Es ist Samstag, der 
01. Juni 2013. Am 
Nachmittag um 15 Uhr 
heult eine Sirene am 
Märchenwald. Alarm? 
Brennt es in Burg Star-
gard? Nein! Es war wie-
der Familienfest in der 
Kita am Märchenwald! 
Dieses Jahr wurden 
unter dem Motto „Wir können alles werden.“ verschiedene Berufe 
vorgestellt. So bekamen schon die ganz Kleinen einen Einblick in die 
Berufswelt der Großen. Nach der Begrüßung durch unsere Leiterin 
Frau Kendzierski, stimmten die Kinder zusammen mit Iwan die Gä-
ste musikalisch auf einen fröhlichen Nachmittag ein. Anschließend 
bildete sich eine lange Schlange vor der Kindersparkasse, um ein 
wenig Geld der Eltern in Kindergeld zu wechseln. Besonders aufre-
gend waren natürlich die Polizei- und Feuerwehreinsatzfahrzeuge. 
Die Größe eines echten Traktors war selbst für viele Erwachsene 
sehr beeindruckend. Dass das Melken einer Kuh gar nicht so einfach 
ist, wurde den Gästen anhand eines Modells sehr eindrucksvoll ge-
zeigt. Stolz pflanzten die Kinder eigenes Gemüse oder zeigten ihren 
Eltern, die ersten selbst gesponnenen Wollfäden. Zu bestaunen 
gab es auch Tauben, Hühner, Kaninchen und auf dem Pferd durfte 
sogar geritten werden. Die Sandkiste wurde mit jeder Menge Stroh 
und kleinen versteckten Geschenken schnell zur Ausgrabungsstätte 
umfunktioniert. Kleine Gärtner, große Künstler, Eltern, Großeltern, 
Geschwister, Verwandte und Freunde hatten bei viel Musik, einem 
Glücksrad, Kinderschminken und der traditionellen Tombola einen 
großartigen Nachmittag. Bei einem riesigen Angebot an Kuchen 
und Bratwurst musste niemand hungrig bleiben und Obst schmeckt 
aufgespießt mit Schokolade doppelt so gut. Insgesamt konnte in 
diesem Miniwirtschaftswunderland ein Betrag von 582 € für unsere 
Kinder eingenommen werden. Ein ganz herzlicher Dank geht an 
dieser Stelle an alle Helfer für die tatkräftige Unterstützung, an 
unsere freundlichen Sponsoren und auch an Sie, liebe Gäste für 
das Gelingen dieses wunderbaren Festes. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im nächsten Jahr.

Der Elternrat
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Danke Frau Marlies Korpalski
Am 27.05.2013 wurde Marlies Korpalski offiziell im Amt Star-
garder Land in den wohlverdienten Ruhestand aus dem 
Bau - und Ordnungsamt/Bereich Feuerwehr verabschiedet. 

Nach 21 Arbeitsjahren im Amt Stargarder Land bedankten 
sich der Amtswehrführer Hans Jürgen Lohde und der Stadt-
wehrführer Wilfried Krage für die gute Zusammenarbeit und 
die immer freundliche Unterstützung bei der Bewältigung von 
Verwaltungsaufgaben. Die Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehren des Amtsbereiches Stargarder Land wünschen Marlies 
Korpalski Glück und viel Gesundheit für die nächsten Jahre.

Im Auftrag
Amtspressewart
Hauptlöschmeister Christoph Breßler

Amtsausscheid der Freiwilligen Feuerwehr 
im Amt Stargarder Land

Zweimal „Nass“ ist einmal zuviel.
Dieses Thema stand am 25.05.2013 auf dem Sportplatz Dewitz 
zur Diskussion bei den 190 Kameradinnen und Kameraden, 
den Jugendlichen, den Zwergen aus den Wehren des Amtes 
Stargarder Land sowie den, trotz des vielen Regens, zahl-
reichen Besuchern. Der Amtsauscheid findet einmal im Jahr 
zur Ermittlung der besten Mannschaften im Amtsbereich und 
der Startberechtigung für den Kreisausscheid des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte statt. Die Mannschaften aus Burg 
Stargard, Lindetal, Pragsdorf, Groß Nemerow, Rowa und die 
Gaststarter aus Neubrandenburg (Innenstadt) zeigten vollen 
Einsatz bei ihren Starts im Wettbewerb „Löschangriff nass“. 
Dafür ist allen Teilnehmern große Anerkennung zu zollen.

Foto: Hauptlöschmeister Christoph Breßler

Kurzmeldungen:

- Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren des 
Amtes Stargarder Land wünschen Herrn Christoph 
Ruchay für sein neues Aufgabengebiet im Amt Star-
garder Land - Ordnung/Sicherheit/Brandschutz viel 
Erfolg und eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Be-
reich Brandschutz;

- Nach dem gemeinsamen „Operativ Taktischem Studi-
um“ im Monat Dezember 2012 wurde am 22.05.2013 
eine gemeinsame Amtsübung mit den Freiwilligen 
Feuerwehren Burg Stargard, Rowa, Groß Nemerow 
und Cammin in der Bundeswehrliegenschaft Cölpin 
(Abgesetzter Technischer Zug 352) durchgeführt. 
Schwerpunkte waren in den einzelnen Abschnitten: 
Menschenrettung mit Brandbekämpfung in einer Un-
terkunft, Lagerhallenbrand mit Verletztenbetreuung 
und Einsatz von Atemschutzträgern. 55 Kameraden 
des Amtsbereiches waren im Einsatz 

- Fahrtraining der Jugendwarte des Amtsbereiches
 Am 04.05. und 08.06. wurde ein Fahr- und Sicherheits-

training auf einem Übungsgelände in Lärz durchgeführt. 
Das Training wurde durch den Kreisfeuerwehrverband 
organisiert und war eine erfolgreiche Maßnahme, da 
die Jugendwarte mit einem strukturmäßigen Kraft-
fahrzeug anreisten und die Übung absolvierten. Diese 
Fortbildung diente zur weiteren Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit bei dem Fahren mit Kraftfahrzeugen 
der Feuerwehr.

- Ausbildung im Zeltlager am Camminer See mit den 
Feuerwehren Burg Stargard, Rowa, Cammin und Groß 
Nemerow am 07. / 08. Juni 2013;

 Auf einem gut vorbereiteten Platz am Camminer See 
wurde die Ausbildung in den Themen „Löschangriff 
nass“, Wasserentnahme am offenen Gewässer und 
„Technische Hilfeleistung“ durchgeführt.

- Die FF Burg Stargard beteiligte sich mit einer Tech-
nikschau am 01.06.2013 bei dem Kinderfest auf dem 
Marktplatz in Neubrandenburg.

- Zu dem 20. Jahrestag des Hagebaumarktes in Neu-
brandenburg stellte sich die FF Rowa und Groß Ne-
merow mit Feuerlöschfahrzeugen den Besuchern vor. 
Die Kameraden des Feuerwehrvereins „Blaulicht Rowa 
e.V.“ bedanken sich bei dem Baumarkt für die Geld-
spende aus der Tombola.

- Zum Kinderfest in Rowa, am 09.06.2013, haben alle 
Gäste und Einwohner interessiert den Vorführungen 
der Feuerwehr zugesehen. Ein besonderer Spaß war 
der Abschnitt „Wasserspitze“, denn die Väter mussten 
wasserpumpen damit die Kinder gegen die Holzwand 
spritzen konnten. 

Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren des Amtsbe-
reiches Stargarder Land
- 31.05.2013 Unangemeldetes Feuer in Dewitz;
- 04.06.2013 Unangemeldetes Feuer in Woldegk FF 

Lindetal;

Amtspressewart
Hauptlöschmeister Christoph Breßler
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Dorffest in Bargensdorf
Am 27.07.2013 findet in Bargensdorf das diesjährige 
Kinder- und Dorffest auf dem Sportplatz statt. Das Fest 
wird um 15:00 Uhr bei Kaffee und Kuchen eröffnet.

Es wird auch in diesem Jahr wieder ein Fußballturnier ge-
ben. Anpfiff ist gegen ca. 13:00 Uhr. Wer sich anderweitig 
sportlich betätigen möchte, für den ist mit Sicherheit der 
Volleyballplatz genau das Richtige oder der Schießstand, 
mit dem der Burg Stargarder Schützenverein vertreten 
ist und der zu späterer Stunde die Schützenkönigin und 
den Schützenkönig ermittelt. Für die Kinder gibt es wieder 
verschiedene Spielstationen, eine Hüpfburg, Ponyreiten 
und das Kinderschminken. Am Nachmittag führen unsere 
kleinen Dorfbewohner eine Tiergeschichte auf, bei der 
es bis nach Afrika geht. Höhepunkt des Dorffestes wird 
am Abend das Programm sein, gestaltet von Mitgliedern 
des Bürgervereins und den Bargensdorfer Kid´s. Für das 
leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt und natürlich gibt 
es Musik für Jung und Alt, so dass am Abend das Tanz-
bein kräftig geschwungen werden kann. Ein herzliches 
Dankeschön gilt jetzt schon den fleißigen Helfern für die 
großartige Unterstützung!     

Wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besu-
cher begrüßen zu dürfen!

Dana Rentner
Vereinsvorsitzende

De Cölpiner Dörpschaft e.V.

Mithilfe ist erwünscht 

Die „Cölpiner Dörpschaft e.V.“ will auch in diesem Jahr mit 
allen Gemeindemitgliedern und Gästen am 14.09.2013 das 
traditionelle Erntedankfest feiern. Dazu sind die Vorberei-
tungen schon im vollen Gange, d. h., das Programm steht 
und die Verträge sind abgeschlossen. Für die konkreten 
Vorbereitungen für den Ablauf des Festes ist auch ihre Hilfe 
gefragt. Am 07.09.2013 ist der Aufbau des Festzeltes ge-
plant. Sollte der eine oder andere an diesem Tag Zeit und 
Lust haben, so würden sich die Vereinsmitglieder über die 
aktive Unterstützung beim Aufbau freuen. Abgebaut wird 
das Zelt am 21.09.2013. Freiwillige melden sich bitte bei 
Familie Schumann unter der Telefonnummer 03966 210122. 
Um ein reichhaltiges Kuchenbuffet anbieten zu können, rufen 
wir, wie in den letzen Jahren, die fleißigen Kuchenbäcker 
auf, uns dabei zu unterstützen. Ansprechpartnerin ist Frau 
Petra Lehnert.
Alle, die sich am Umzug beteiligen möchten, sollten sich 
diesen Termin schon einmal vormerken. 
Packen wir es gemeinsam an, damit der 14.09.2013 ein 
tolles Fest von Cölpinern für Cölpiner wird.

Im Auftrag des Vorstandes

Hanni Zietal

Gestartet, gewertet und gemessen wurden die Wettkämpfe von 
5 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Voigtsdorf. Dafür den 
Kampfrichtern ein Dank von allen Kameraden und, trotz des 
ungünstigen Wetters, zahlreichen Besuchern.
Sieger wurden im Wettkampf der Zwerge die Mannschaft der 
FF Lindetal, der Jugend die Mannschaft der FF Burg Stargard, 
der Frauen FF Lindetal/Neu Käbelich und bei den Männermann-
schaften die Kameraden der FF Lindetal/Ballin. Mit einem sehr 
schmackhaften Erbseneintopf mit Bockwurst und der folgenden 
Siegerehrung sowie dem Dank für die Vorbereitung und Durch-
führung beendete der Amtsvorsteher des Amtes Stargarder 
Land Herr Joachim Jünger einen sehr erfolgreichen Tag.

Amtspressewart 
Hauptlöschmeister
Christoph Breßler 

Kreisausscheid der Jugendfeuerwehren  
des Landkreises Mecklenburgische  
Seenplatte 2013

Am 15.06. 2013 wurde der Kreisausscheid der Jugendfeuer-
wehren 2013 in Burg Stargard auf dem Sportplatz (Gartenstra-
ße) durchgeführt.
Teilgenommen haben 25 Mannschaften der Zwerge und der 
Jugend des Landkreises, die sich in Vorausscheiden quali-
fiziert haben. Als Gastmannschaft startete eine Mannschaft 
aus unserer polnischen Partnerregion Karlino. Auf einer gut 
vorbereiteten Anlage begannen dieWettkämpfe nach den Be-
stimmungen für den Internationalen Feuerwehrwettbewerb der 
Jugendwehren (Stand 01.01.2013). Integriert war das Projekt 
in der „Pomeranier“ das von der Europäischen Union gefördert 
wird. Der Tag war bei schönem Wetter spannend und für die 
Zuschauer sehr interessant gestaltet. Rechtzeitig wurden die 
Wettkampfbestimmungen bekanntgegeben und somit konnte 
eine langfristige Vorbereitung der Teilnehmer durchgeführt 
werden. Bei der Kinderstafette waren Schläuche zu kuppeln, 
Knoten zu binden, ein Laufbrett zu überwinden und 3 Dosen von 
einem Büchsengestell zu spritzen. Sieger in der Kinderstafette 
wurde die Mannschaft der FF Lindetal.

Herzlichen Glückwunsch.
Die Mannschaften der Jugend hatten Stadionrunden mit Hin-
dernissen zu überwinden und mit Feuerwehrdisziplinübungen 
und einem sportlichen Teil einen anstrengenden Wettkampf.
Als Sieger konnte die Mannschaft von der FF Altentreptow vom 
Innenminister Herrn Lorenz Caffier geehrt werden.

Amtspressewart
Hauptlöschmeister Christoph Breßler 
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Am 26. Mai 2013 hatte der Heimatchor Burg Stargard zum Frühlingskon-
zert in die Johanneskirche Burg Stargard eingeladen. Als Gäste kam der 
Mühlenchor aus Woldegk dazu. Nach Einsingen und Stellprobe sah es 
noch ziemlich leer im Kirchenraum aus. Mehr Sänger und Sängerinnen als 
Zuhörer. Wir waren schon traurig, sollten wir nur uns gegenseitig schöne 
Frühlingslieder vorsingen? Doch kurz vor 15:00 Uhr füllten sich doch die 
Zuschauerreihen, so macht das Singen dann doch viel mehr Spaß. Früh-
lings-, und Volkslieder erklangen, von beiden Chören gesungen. Es hat 
doch Freude bereitet, der Applaus ist Bestätigung dafür, das es gefällt.  
Mit dem Mühlenchor Woldegk standen wir schon öfter auf der Bühne 
zusammen, sie haben auch gemeint, es bereitet  immer wieder Freude  
den „weiten Weg“ nach Burg Stargard zu kommen. Aber nicht nur die 
beiden Chöre sangen, nein, am Schluß des Konzertes wurden sogar die 
Zuhörer mit eingespannt. Der Kanon: „Es tönen die Lieder, der Frühling 
kehrt wieder“, wurde mit den Zuhörern gemeinsam gesungen, es hat 
wunderbar geklappt. Vielleicht hat gerade dieses Lied einen Anstoß 
gegeben, bei dem einen oder anderen, selber mal in einem Chor, also 
im Heimatchor mitzusingen. Nur zu! Montags treffen wir uns immer um 
19:00 Uhr im ehemaligen Schützenhaus in Quastenberg. Sie sind herz-
lich willkommen! Willkommen waren uns auch unsere Sangesfreunde 
aus Woldegk im Anschluß vom Konzert, wir hatten zum Kaffetrinken 
mit selbstgebackenem Kuchen eingeladen, es wurde viel gelacht und 
erzählt und sogar auch noch mal gesungen. Es war ein gelungener 
Sonntag, der allen Freude bereitet hat. Im Anschluß sind noch einige 
Bilder vom Frühlingskonzert und eins zeigt die beiden Chorleiterinnen, 
Herr Ballin aus Burg Stargard hat die Fotos aufgenommen. 

Ihr Heimatchor Burg Stargard e. V. 

Dorfklub Dewitz e.V. 

Heimatchor Burg Stargard
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Weiterhin erfolgreich teilgenommen haben: Anja Dehn, Petra 
Marquardt, Doreen Krüger, Dirk Dehn, Peter Jacobs-Liske, An-
dreas Röller, Haiko Groehn, Heiko Klopsch, Jannik Minge, Rai-
ner Schubert, Rike Schöps, Vivien Jacobs und Justus Schöps.
Wir möchten uns hiermit noch einmal bei allen Teilnehmern, 
Helfern und Sponsoren herzlich bedanken, die den Frühjahrs-
lauf so erfolgreich ermöglichten.
Einen besonderen Dank der Familie Ballauf, der Freiwilligen 
Feuerwehr von Rowa, sowie der Barmer Krankenkasse.
Auf Grund der gelungenen Veranstaltung in diesem Jahr freu-
en wir uns auf den 2. Frühjahrslauf in Rowa im kommenden 
Frühjahr.
Weiterhin ist für alle interessierten Nordic-Walking Freunde 
eine Veranstaltung nach der Sommerpause  geplant. Also: 
Schon  jetzt trainieren!

Haiko Groehn

Kinderfest in Rowa
Das ursprünglich für den 02.06.13 geplante Kinderfest fiel leider 
dem Regenwetter zum Opfer.
Mit viel Sonnenschein und unter reger Teilnahme vieler Eltern 
und Kinder wurde dieses am 09.06.13 nachmittags auf dem 
Sportplatz in Rowa nachgeholt.
Glücklich über das wunderschöne Wetter waren ebenso die 
Veranstalter, der Kulturverein Rowa und die Gemeinde Holldorf. 

Letzte Vorbereitungen zum „ Löschangriff“mit der Handspritzpumpe

Kulturverein Rowa

1. Frühjahrslauf in Rowa 
Am 11.05.2013 trommelte die Gemeinde Rowa alle Laufsport-
freunde mit dem 1. Frühjahrslauf von Rowa aus dem Winter-
schlaf.
Nach kurzfristiger Organisation sollte am Samstag um 10:00 
Uhr der Startschuss gegeben werden.
Der erste Startschuss erfolgte für unsere Kleinen, die mit 6 
Teilnehmern zwischen 5 und 12 Jahren den 1,2 km langen 
Kurs bewältigten. Natürlich waren die Älteren im Vorteil, aber 
die jüngeren kämpften wie die Großen.
Dann gingen die etwas „älteren“ an den Start zum 6 km langen 
Frühjahrslauf.

Frauen und Männer starteten gleichzeitig. Selbstverständlich 
wurden die Bewertungen getrennt vorgenommen. 
Es sollte doch fair zugehen.
Nach circa 45 min waren alle Läufer wieder im Ziel.
Dort wurden alle mit reichlich Applaus empfangen.
Um wieder zu Kräften zu kommen standen für alle Teilnehmer 
Getränke und ein kleiner Imbiss vom Grill bereit.
Nachdem alle Läufer wieder bei Kräften waren, erfolgte die 
Siegerehrung.

Hier die Podestplätze:

Damen:  1. Platz  Grit Henschel
 2. Platz  Silke Hoefs
 3. Platz Melinda Röller
Herren: 1. Platz Robin Schneider
 2. Platz  Maximilian Grabert
 3. Platz  Heiko Hoefs
Kinder:  1. Platz Florian Zech
 2. Platz Niklas Schöps
 3. Platz Oliver Schulz
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§ 4
Wertgrenzen
Nach § 4 Abs. 12 GemHVO - Doppik sind Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Ge-
samtvolumen 15.000,00 EUR übersteigt.

§ 5
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. 
des Haushaltsvorvorjahres betrug  - EUR.
Der voraussichtliche Stand des 
Eigenkapitales zum 31.12. des 
Haushaltsvorjahres beträgt   - EUR 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres   - EUR.

Burg Stargard, 29.05.2013

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
von Montag, 01.07.2013 bis Dienstag, 09.07.2013
während der Dienststunden im Amt Stargarder Land (Rathaus 
Burg Stargard) öffentlich aus. 

Burg Stargard, 29.05.2013

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung 
vom 13.02.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbe-
hörde - Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte - vom 27.05.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird
1.  im Ergebnishaushalt
 a)  der Gesamtbetrag der 
  ordentlichen Erträge auf  8.495.900,00 EUR
   der Gesamtbetrag der 
  ordentlichen 
  Aufwendungen auf  9.571.300,00 EUR
   der Saldo der ordentlichen 
  Erträge und 
  Aufwendungen auf  - 1.075,400,00 EUR
 b)  der Gesamtbetrag der 
  außerordentlichen Erträge auf  0,00 EUR
   der Gesamtbetrag der 
  außerordentlichen 
  Aufwendungen auf  0,00 EUR
   der Saldo der außerordentlichen 
  Erträge und Aufwendungen auf  0,00 EUR
 c)  das Jahresergebnis vor 
  Veränderung der 
  Rücklagen auf  - 1.075.400,00 EUR

Haushaltssatzung des Städtebaulichen  
Sondervermögens der Stadt Burg Stargard 
„Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 i. V. mit den §§ 45, 46 Kom-
munalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird 
nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.02.2013 folgende 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Jahr 2013 wird
1.  im Ergebnishaushalt
 a)  der Gesamtbetrag der 
  ordentlichen Erträge auf  26.900,00 EUR
   der Gesamtbetrag der 
  ordentlichen Aufwendungen auf  26.900,00 EUR
   der Saldo der ordentlichen 
  Erträge und Aufwendungen auf  0,00 EUR
 b)  der Gesamtbetrag der 
  außerordentlichen Erträge auf  0,00 EUR
   der Gesamtbetrag der 
  außerordentlichen 
  Aufwendungen auf  0,00 EUR
   der Saldo der außerordentlichen 
  Erträge und Aufwendungen auf  0,00 EUR
 c)  das Jahresergebnis vor 
  Veränderung der Rücklagen auf  0,00 EUR
   die Einstellung in Rücklagen auf  0,00 EUR
   die Entnahmen aus Rücklagen auf  0,00 EUR
   das Jahresergebnis nach 
  Veränderung der Rücklagen auf  0,00 EUR
2.  im Finanzhaushalt
 a)  die ordentlichen Ein-
  zahlungen auf  26.900,00 EUR
   die ordentlichen Aus-
  zahlungen auf  26.900,00 EUR
   der Saldo der ordentlichen 
  Ein- und Auszahlungen auf  0,00 EUR
 b)  die außerordentlichen 
  Einzahlungen auf  0,00 EUR
   die außerordentlichen 
  Auszahlungen auf  0,00 EUR
   der Saldo der außer-
  ordentlichen Ein- und 
  Auszahlungen auf  0,00 EUR
 c)  die Einzahlungen aus 
  Investitionstätigkeit auf  279.600,00 EUR
   die Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit auf  286.000,00 EUR
   der Saldo der Ein- und 
  Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit auf -6.400,00 EUR
 d)  die Einzahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit auf  0,00 EUR
   die Auszahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit auf  0,00 EUR
   der Saldo der Ein- und 
  Auszahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit auf  0,00 EUR
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne 
Umschuldungen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf  0,00 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
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§ 8
Wertgrenzen
Nach § 4 Abs.12 GemHVO - Doppik sind Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Ge-
samtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 9
Regelungen zur Deckungsfähigkeit
1.  Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden 

für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-
Doppik erklärt.

2.  Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für 
gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-
Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zu-
sammenhang stehenden Auszahlungen.

3.  Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 
GernHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.  Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordent-
liche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für 
einseitig deckungsfähig erklärt.

5.  Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Auf-
wendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu 
prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge 
vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darü-
ber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von 
Mehraufwendungen verwandt werden.

Burg Stargard, 29.05.2013
______________________
Ort, Datum

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
von Montag, 01.07.2013 bis Dienstag, 09.07.2013
während der Dienststunden im Amt Stargarder Land (Rathaus 
Burg Stargard) öffentlich aus.

Burg Stargard, 29.05.2013

Amtsgericht Neubrandenburg
Neubrandenburg, den 10.06.2013

Geschäftszeichen 611 K 8/13

Beschluss

Folgender Grundbesitz, eingetragen im 
Grundbuch von Burg Stargard Blatt 206 
lfd. Nr. 1 und 2 des Bestandsverzeichnisses 
Gemarkung Burg Stargard, Flur 9, Flurstücke A) 241 (357 qm) 
und B) 240/1 (11 qm)
soll am Montag, dem 02. September 2013 um 10:15 Uhr im 
Saal I im Erdgeschoss des Justizzentrums Friedrich-Engels-
Ring 17 durch Zwangsvollstreckung versteigert werden.

Versteigerungsobjekt: 
A)  Wohn- und Geschäftshaus Sabeler Weg 4, zweigeschos-

sig, nicht unterkellert, ausgebautes Dachgeschoss, zweisei-
tig angebaut, Bj. 1994; Ladenlokal im EG (72,84 qm) leer 
stehend; Pension (330,54 qm) vermietet; Wohnung im DG 
(80 qm) leer stehend;

   die Einstellung in 
  Rücklagen auf  0,00 EUR
   die Entnahmen aus 
  Rücklagen auf  422.300,00 EUR
   das Jahresergebnis nach 
  Veränderung der 
  Rücklagen auf  - 653.100,00 EUR
2.  im Finanzhaushalt
 a)  die ordentlichen 
  Einzahlungen auf  7.322.800,00 EUR
   die ordentlichen 
  Auszahlungen auf  8.860.600,00 EUR
   der Saldo der ordentlichen 
  Ein- und Auszahlungen auf  - 1.537.800,00 EUR
 b) die außerordentlichen 
  Einzahlungen auf  0,00 EUR
   die außerordentlichen 
  Auszahlungen auf  0,00 EUR
   der Saldo der außer-
  ordentlichen 
  Ein- und Auszahlungen auf  0,00 EUR
 c)  die Einzahlungen aus 
  Investitionstätigkeit auf  6.105.200,00 EUR
   die Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit auf  6.623.500,00 EUR
   der Saldo der Ein- und 
  Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit auf  -518.300,00 EUR
 d)  die Einzahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit auf  2.547.600,00 EUR
   die Auszahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit auf  491.500,00 EUR
   der Saldo der Ein- und 
  Auszahlungen aus 
  Finanzierungstätigkeit auf  2.056.100,00 EUR
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen ohne 
Umschuldungen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf  518.300,00 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen wird festgesetzt auf  4.346.400,00 EUR.

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung 
der Zahlungsfähigkeit wird 
festgesetzt auf  3.848.400,00 EUR.

§ 5
Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
  (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 b)  für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2.  Gewerbesteuer auf 330 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 
beträgt 50,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. 
des Haushaltsvorvorjahres betrug   - EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales 
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt   - EUR 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres   - EUR.
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erschuld entsteht frühestens mit dem Kalendervierteljahr, in 
dem der Hund das Alter von drei Monaten erreicht hat.
(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Kalendervierteljahr, in dem 
das Ende der Hundehaltung bei der Stadt Burg Stargard an-
gezeigt wird.
(3) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur 
in weniger als drei aufeinander folgenden Kalendermonaten 
erfüllt werden.
(4) Für das laufende Kalenderjahr entsteht die Steuerpflicht nur 
einmal, wenn an die Stelle eines verendeten oder getöteten 
Hundes, für den die Steuerpflicht bereits besteht, bei demselben 
Halter ein anderer steuerpflichtiger Hund tritt.
(5) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder 
für einen Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen Ge-
meinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert, so ist die 
erhobene anteilige Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr 
nach dieser Satzung zu zahlen ist. Dabei bleiben Mehrbeträge, 
die durch andere Steuersätze entstehen, außer Betracht. Sie 
werden nicht erstattet.

§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr
1.  für den 1. Hund  45 €
2.  für den 2. Hund  70 €
3.  für den 3. Hund und jeden weiteren Hund  100 €
4.  für den 1.und jeden weiteren 
 gefährlichen Hund im Sinne § 2 Abs. 1 - 3 
 Hundehalterverordnung M-V  400 €
(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, 
sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzu-
setzen.
(3) Hunde, für die die Steuer nach § 7 ermäßigt wird, gelten 
als erste Hunde.
(4) Besteht die Steuerpflicht nicht während des ganzen Kalen-
derjahres, so ermäßigt sich die Steuer auf den der Dauer der 
Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag.

§ 6 
Steuerbefreiung
(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für
1.  Blindenbegleithunde.
2.  Ausgebildete Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, 

gehörloser oder sonstiger hilfloser Personen mit einem Be-
hinderungsgrad benötigt werden.

3.  Hunde, die zur Bewachung von Herden gehalten werden 
oder die von Berufsjägern zur Ausübung der Jagd benötigt 
werden.

4.  1.  Die Steuerbefreiung nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 
ist unter Vorlage des Schwerbeschädigtenausweis zu 
beantragen.

   (Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“ oder „H“ im Schwerbeschä-
digtenausweis)

  2.  Die Steuerbefreiung nach Absatz 1 Nummer 3 ist alle 
zwei Jahre unter Vorlage eines gültigen Prüfungszeug-
nisses erneut zu beantragen.

5.  Sanitäts- bzw. Rettungshunde, die von anerkannten Sani-
täts- oder Zivilschutzeinheiten gehalten werden.

§ 7 
Steuerermäßigungen
Die Steuer wird um die Hälfte ermäßigt für:
(1) Hunde, die von Forstbediensteten oder Inhabern eines Jagd-
scheines ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung der 
Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, 
soweit die Hundehaltung nicht steuerfrei ist. 
Für Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, tritt die 
Steuerermäßigung nur ein, wenn sie die Brauchbarkeitsprüfung 
nach der Landesverordnung zur Prüfung der Brauchbarkeit von 
Jagdhunden in Mecklenburg-Vorpommern vom 06.09.1993 
(GVBI. M-V S.831) mit Erfolg abgelegt haben.
(2) Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Bewa-
chungsgewerbes oder von Einzelwächtern zur Ausübung des 
Wachdienstes benötigt werden.
(3) Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Ge-
höften dienen.

B)  Randgrundstück
 Verkehrswert:  A) 220.000,00 €, B) 500,00 €
  gesamt: 220.000,00 €

Ist ein Recht im Grundbuch nicht oder erst nach dem Verstei-
gerungsvermerk eingetragen, muss der Berechtigte es anmel-
den, bevor das Gericht im Versteigerungstermin zur Abgabe 
von Geboten auffordert, und auch glaubhaft machen, wenn 
der betreibende Gläubiger widerspricht. Andernfalls wird das 
Recht im geringsten Gebot nicht berücksichtigt und erst nach 
dem Anspruch des betreibenden Gläubigers und den übrigen 
Rechten befriedigt.
Es ist zweckmäßig, bereits zwei Wochen vor dem Termin eine 
Berechnung der Ansprüche - getrennt nach Kosten, Zinsen und 
Hauptforderung - einzureichen und den beanspruchten Rang 
mitzuteilen. Der Berechtigte kann dies auch zu Niederschrift 
der Geschäftsstelle erklären.
Wer berechtigt ist, die Versteigerung des Grundbesitzes oder 
seines Zubehörs (§ 55 ZVG) zu verhindern, kann das Verfahren 
aufheben oder einstweilen einstellen lassen, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt. Versäumt er dies, tritt für ihn der Versteige-
rungserlös anstelle des Grundbesitzes oder seines Zubehörs.

Langhoff 
Rechtspflegerin

Satzung der Stadt Burg Stargard  
über die Erhebung einer Hundesteuer

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 
777) und der §§ 1 bis 3, 17 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung 
der Bekanntgabe vom 12.04.2005 (GVOBI. M-V 2005, S. 146) 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.07.2011 
(GVOBI. M-V S. 777, 833), wird nach Beschlussfassung der 
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard vom 29.05.2013 fol-
gende Satzung erlassen:

§ 1 
Steuergegenstand
Steuergegenstand ist das Halten eines über drei Monate alten 
Hundes in der Stadt Burg Stargard.

§ 2 
Steuerschuldner
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes.
(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinen Haushalt 
aufgenommen hat. Das gilt gleichermaßen für Wirtschaftsbe-
triebe, Gesellschaften, Vereine oder Genossenschaften. Als 
Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Aufbe-
wahrung genommen hat oder auf Probe zum Anlernen hält.
(3) Alle in einem Haushalt oder in einem Betrieb aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten
(4) Halten mehrere Personen einen oder mehrere Hunde, so 
sind sie Gesamtschuldner.

§ 3 
Haftung
Ist der Halter eines Hundes nicht zugleich Eigentümer, so haf-
tet der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als Gesamt-
schuldner.

§ 4 
Beginn und Ende der Steuerpflicht, Entstehung der Steu-
erschuld
(1) Die Steuer ist eine Jahresaufwandsteuer. Sie entsteht am 
01.01. des Kalenderjahres oder im Laufe des Jahres an dem 
Tag, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird. Die Steu-
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Hund das steuerpflichtige Alter erreicht hat, bei der Stadt Burg 
Stargard anzuzeigen.
(2) Endet die Hundehaltung bzw. ändern oder entfallen die 
Voraussetzungen für eine gewährte Steuervergünstigung, so 
ist diese innerhalb von 14 Kalendertagen mitzuteilen.
Die Steuerpflicht endet mit der Abmeldung (schriftlich oder 
persönlich) der Hundehaltung.
(3) eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 besteht nicht, wenn 
feststeht, dass die Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an dem 
die Steuerpflicht beginnt, aufgegeben wird.
(4) Wird ein Hund veräußert oder verschenkt, so sind in der 
Anzeige nach Absatz 2 der der Name und die Anschrift des 
neuen Halters anzugeben.

§ 13
Steuermarken
(1) Jeder Hundehalter erhält nach Anmeldung des Hundes 
einen Steuerbescheid und eine Steuermarke.
(2) Die Hunde müssen außerhalb des Hauses oder des befrie-
deten Grundbesitzes mit einer gültigen und sichtbar befestigten 
Steuermarke versehen sein.
Bei Verlust der Steuermarke wird dem Hundehalter auf An-
trag eine neue Steuermarke gegen eine Verwaltungsgebühr 
ausgehändigt.
(3) Bei Abmeldung des Hundes ist die Steuermarke der Stadt 
Burg Stargard zurückzugeben.

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 12 und 13 sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 17 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 12.04.2005 und kön-
nen mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 15 
Inkrafttreten
Diese Hundesteuersatzung tritt am Tag nach der Bekanntgabe 
in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10.01.2011 außer Kraft.

27. Sitzung der Stadtvertretung Burg Stargard

Am 29. Mai 2013 fand die 27. Sitzung der Stadtvertretung statt. 
Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

Öffentlicher Teil 

Beschluss-Nr.  Gegenstand
_____________________________________________
00SV/13/003  Richtlinie der Stadt Burg Stargard zu Eh-

rungen und sonstigen Anlässen
00SV/13/013  Aufhebung Abwägungs- und Satzungsbe-

schluss B-Plan „Papiermühlenweg“ Nr. 13
00SV/13/015  Satzung über die Erhebung von Beiträ-

gen für die Abwasserbeseitigung der Stadt 
Burg Stargard (Beitragssatzung)

00SV/13/019  Änderung der Hundesteuersatzung
00SV/13/021  Fusion der Stadt Burg Stargard mit der 

Gemeinde Cammin

Nichtöffentlicher Teil 

00SV/13/018  Übertragung eines Grundstücks an die 
DSK und Verkauf

Tilo Lorenz 
Bürgermeister

Die Beschlüsse des öffentlichen Teils können in der Stadtver-
waltung, Hauptamt bei Frau Jungerberg eingesehen werden.

(4) Hunde, die von Artisten oder Schaustellern zur Berufsaus-
übung benötigt werden.
(5) Hunde, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder 
Rettungshunde verwende werden und eine Prüfung vor aner-
kannten Leistungsrichtern abgelegt haben. 
Das vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei 
Jahre sein.

§ 8 
Züchtersteuer
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei reinrassige Hunde 
der gleichen Rasse im zuchtfähigen Alter, darunter eine Hündin, 
zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde dieser Ras-
se in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 9 bleibt unberührt.
(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zucht-
zwecken gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5.
(3) Die Vergünstigung wird nicht gewährt, wenn in zwei auf-
einander folgenden Kalenderjahren Hunde nicht gezüchtet 
worden sind.
(4) Vor Gewährung der Ermäßigung ist vom Züchter folgende/r 
Verpflichtung/Nachweis vorzulegen:
1.  Die Hunde werden in geeigneten, den Erfordernissen des 

Tierschutzes entsprechenden Unterkünften untergebracht.
2.  Es werden ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, den 

Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt.
3.  Änderungen im Hundebestand werden innerhalb von 14 

Kalendertagen der Stadt Burg Stargard schriftlich angezeigt.
4.  Im Falle einer Veräußerung wird der Name und die Anschrift 

des Erwerbers der Stadt unverzüglich mitgeteilt.
5.  Mitgliedsnachweis eines im Verband Deutsches Hundewe-

sen (VDH) angeschlossenen Hundevereins.
(5) Wird ein Punkt der Verpflichtung nicht erfüllt, entfällt die 
Ermäßigung.

§ 9 
Steuerermäßigung für den Handel mit Hunden
Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses 
Gewerbe bei der zuständigen Behörde angemeldet haben, 
haben auf Antrag nur die Steuer für zwei Hunde zu entrichten.

§ 10 
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steu-
erermäßigung ( Steuervergünstigung)
(1) Für die Gewährung einer Steuervergünstigung (Steuerbefrei-
ung oder Steuerermäßigung) sind die Verhältnisse zu Beginn des 
Kalenderjahres, in den Fällen des § 4 Abs. 1 die Verhältnisse zu 
Beginn der Steuerpflicht maßgebend.
(2) In den Fällen einer Steuermäßigung kann jeder Ermäßigungs-
grund nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht 
werden.
(3) Die Steuervergünstigung wird nicht gewährt, wenn
1.  Hunde, für die eine Steuervergünstigung beantragt worden ist, 

für den angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet sind.
2.  der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren wegen Tier-

quälerei rechtskräftig bestraft worden ist.
(4) Für gefährliche Hunde gem. § 5 Abs.1 Ziffer 4 wird eine Steu-
ervergünstigung nicht gewährt.

§ 11 
Fälligkeit der Steuer
(1) Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Steuer wird als Jahres-
steuer festgesetzt und ist in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 
15.02., 15.05., 15.08., 15.11., fällig. 
Auf entsprechenden Antrag des Steuerpflichtigen wird die Steu-
er in einer Summe zum 01.07. erhoben.
(2) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so 
wird die anteilige Steuer für das Kalenderjahr einen Monat nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.
(3) Die für einen Zeitraum nach Beendigung der Steuerpflicht 
gezahlte Steuer wird erstattet.

§ 12
Anzeigepflicht
(1) Wer im Gebiet der Stadt Burg Stargard einen über drei 
Monate alten Hund hält, hat diesen innerhalb von 14 Kalen-
dertagen nach dem Beginn des Haltens oder nachdem der 
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Satzung der Gemeinde Groß Nemerow vom 
13.06.2013 über die Veränderungssperre im 
Ortsteil Groß Nemerow für den Geltungsbe-
reich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow hat in 
der Sitzung am 13.06.2013 auf Grund des § 5 der Kommunal-
verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBI. 
M-V 2011 S. 777) und der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) §§ 14 und 16 des 
Baugesetzbuches (BauGB) folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Zur Sicherung der Planung
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow hat in 
der Sitzung am 13.06.2013 beschlossen, dass für das in § 2 
bezeichnete Plangebiet des B-Planes Nr. 3 „Ortserweiterung 
Nord“ in der Ortslage Groß Nemerow die Satzung über die 1. 
Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 auf-
gestellt werden soll. Folgende Planungsziel wurden formuliert:
1.  Für die im Plangebiet nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO all-

gemein zulässigen „Gewerbebetriebe aller Art“ soll gemäß 
§ 1 Abs. 9 BauNVO die bestimmte Art „Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen“ ausgeschlossen werden (Änderung des 
Bebauungsplanes).

2.  Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes sollen gleich-
zeitig die Festsetzungen des Misch- und Gewerbegebietes 
entlang der Tollensestraße wieder zurück genommen wer-
den (Teilaufhebung für Flächen des Bebauungsplanes).

Zur Sicherung der Planung in diesem Gebiet wird die Verän-
derungssperre erlassen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre um-
fasst den Geltungsbereich der Satzung über die 1. Änderung 
und Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Ortserweite-
rung Nord“ Groß Nemerow mit den Teilflächen 1, 2 und 3 und 
ist in beiliegender Karte, die als Anlage zur Veränderungs-
sperre Teil der Satzung ist, ausgegrenzt. In der Karte ist das 
Änderungs- und Aufhebungsgebiet gesondert gekennzeichnet.

§ 3
Rechtswirkung der Veränderungssperre
(1) In dem auf der Karte gekennzeichneten Änderungsgebiet des 
räumlichen Geltungsbereiches der Veränderungssperre dürfen 
Vorhaben im Sinne des § 29  BauGB (hier: speziell die Errichtung 
von Photovoltaik-Freiflächenanlagen) nicht durchgeführt werden.
(2) In dem auf der Karte gekennzeichneten Aufhebungsgebiet 
dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB generell nicht durch-
geführt werden. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind:
a)  Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-

rung von baulichen Anlagen zum Inhalt haben, und
b)  Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie 

Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich Lagerstätten.
(3) In dem auf der Karte gekennzeichneten Aufhebungsgebiet dür-
fen erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 
Grundstücken, deren Veränderungen nicht genehmigungszustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.
(4) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen 
die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlang hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre
Die Veränderungssperre tritt mit Ablauf des Tages der Be-
kanntmachung in Kraft.

Bekanntmachung der Gemeinde Groß Nemerow

Die Gemeindevertretung Groß Nemerow hat in der Sitzung 
vom 13.06.2013 für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 3 
„Ortserweiterung Nord“ Groß Nemerow die Aufstellung der 
Satzung über die

1. Änderung und Teilaufhebung des Bebauungsplan 
Nr. 3 „Ortserweiterung Nord“ Groß Nemerow

beschlossen.

Das Plangebiet umfasst folgende Flurstücke in der Flur 1, Ge-
markung Groß Nemerow (siehe auch Ausgrenzungskarte):
•  Flurstücke 43/2, 43/4, 43/5, 44/4, 44/5, 44/12, 44/13, 45/28, 

45/29 45/30 und
•  Teilflächen der Flurstücke 43/3, 43/6, 44/11, 45/15.

Planungsziel: 
Für die im Plangebiet nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO allgemein 
zulässigen „Gewerbebetriebe aller Art“ soll gemäß § 1 Abs. 9 
BauNVO die bestimmte Art „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ 
ausgeschlossen werden (Änderung des Bebauungsplanes).

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes sollen gleichzeitig 
die Festsetzungen des Misch- und Gewerbegebietes entlang 
der Tollensestraße wieder zurück genommen werden (Teilauf-
hebung für Flächen des Bebauungsplanes).

Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach § 
13 Baugesetzbuch ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt.

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Verfahrensvermerk:
Diese Bekanntmachung erscheint am 29.06.2013 im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“.
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der Rechte an den alten Grundstücken treten die neuen 
Grundstücke an die Stelle der alten.

  Das Gleiche gilt auch für die Pachtverhältnisse soweit in 
den Überleitungsbestimmungen nicht abweichend geregelt.

III. Der Übergang des Besitzes und der Nutzung der landwirt-
schaftlich genutzten Grundstücke wird durch die Überlei-
tungsbestimmungen geregelt, die Bestandteil dieser An-
ordnung sind.

IV. Spätestens binnen einer Frist von 3 Monaten nach öffent-
licher Bekanntmachung dieser Anordnung können bei Nieß-
brauchs- und Pachtverhältnissen Anträge bei der Flurneu-
ordnungsbehörde auf:

 a)  Veränderung des Pachtzinses bei einem Wertunter-
schied zwischen altem und neuem Pachtbesitz (§ 70 
Abs.1 FlurbG),

 b)  Auflösung des Pachtverhältnisses bei wesentlicher Er-
schwerung in der Bewirtschaftung des Pachtbesitzes 
aufgrund der Änderungen durch die Bodenordnung (§ 
70 Abs. 2 FlurbG)

 gestellt werden.

  Im Falle zu b) ist nur der Pächter antragsberechtigt. 

Gründe:
Grundlage der Ausführungsanordnung ist der Bodenordnungs-
plan.
Seine Ausführung ist gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG i. V. m. § 63 
FlurbG anzuordnen, da gegen den Bodenordnungsplan lediglich 
3 Widersprüche zur Bescheidung bei der oberen Flurbereini-
gungsbehörde vorliegen.
Der ohne vorzeitige Ausführungsanordnung mit diesen Wider-
sprüchen verbundene Zeitverzug bis zum Eintritt der rechtlichen 
Wirkungen des Bodenordnungsplanes würde für die Mehrzahl 
der Teilnehmer erhebliche Nachteile mit sich bringen. Dies ist u. 
a. deshalb der Fall, weil vielfach die Eigentumsgrenzen unklar 
sind bzw. Widersprüche zwischen alten Grenzen und der Örtlich-
keit existieren. Weiterhin sind die Grundstücke in der Feldlage 
zersplittert und vielfach nicht erschlossen bzw. durch öffentliche 
Wege überbaut, wobei der Grunderwerb durch den Straßenbau-
lastträger noch nicht erfolgt ist.
Der Gesetzgeber definiert die Feststellung und Neuordnung der 
Eigentumsverhältnisse als eine vordringlich zu betreibende Maß-
nahme, um nach der Wiedervereinigung Deutschlands Rechtssi-
cherheit und einheitliche Rechtsverhältnisse zu schaffen.
Erst durch das Inkrafttreten der rechtlichen Wirkungen des Boden-
ordnungsplans können diese Ziele erreicht und die o.g. Probleme 
gelöst werden.
Dem gegenüber werden die rechtlichen Belange der Wider-
spruchsführer dadurch gewahrt, dass die Ihnen mit dem ange-
fochtenen Bodenordnungsplan zugewiesene Abfindung bis zum 
Ende des Rechtsbehelfsverfahrens unter Änderungsvorbehalt 
steht.

Überleitungsbestimmungen für die Bewirtschaftung 
der als Acker und Grünland genutzten Flächen 

I.  Zeitpunkt der Besitznahme
Abweichend vom in der Ausführungsanordnung zum Boden-
ordnungsverfahren festgesetzten Zeitpunkt des Eigentumsü-
bergangs gehen Besitz und Nutzung der Grundstücke wie folgt 
auf den neuen Besitzer über:

Für alle Flächen, die weiterhin landwirtschaftlich genutzt wer-
den:
-  für Raps, Getreideflächen (außer Mais) sowie Ackergras 

nach Aberntung spätestens zum 01. September 2013
- für Grünland und Sonderkulturflächen zum 01. Oktober 

2013
-  Mais nach Aberntung, spätestens zum 30. November 2013
-  für Hackfruchtflächen nach Aberntung, spätestens zum 30. 

November 2013

Mit dem als Termin angegebenen Tag muss die Abräumung 
der Flächen erfolgt sein. 
Spätestens von diesem Zeitpunkt an kann der neue Besitzer 
mit der Bestellung der ihm zugewiesenen neuen Grundstücke 
beginnen.

Sie tritt nach Ablauf von 2 Jahre, vom Tage der Bekanntma-
chung gerechnet, außer Kraft.
Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald 
und soweit die 1. Änderung und Teilaufhebung des Bebau-
ungsplanes Nr. 3 rechtsverbindlich wird.

Mit dieser Bekanntmachung wird auf den § 18 Absatz 2 Satz 
2 und 3 BauGB hingewiesen.

Staatliches Amt für Landwirtschaft u. Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte
- Flurneuordnungsbehörde -

Öffentliche Bekanntmachung der vorzeitigen 
Ausführungsanordnung im Bodenordnungs-
verfahren Blankensee

I.  Im Bodenordnungsverfahren Blankensee, Landkreis Me-
cklenburgische Seeplatte, wird hiermit gemäß § 63 Abs. 
2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i. V. m. § 
63 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) die Ausführung des 
Bodenordnungsplanes angeordnet.

II.  Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und 
damit der rechtlichen Wirkungen des Bodenordnungsplanes 
wird der 01. Juli 2013 festgesetzt.

 Mit diesem Tage werden die neuen Grundstücke anstelle der 
alten Grundstücke Eigentum der Teilnehmer. Hinsichtlich 
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pommern - Senat für Flurbereinigung - Domstraße 7, 17463 
Greifswald, zulässig.

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte
Bodenordnungsverfahren Blankensee

Karte zum Verfahrensgebiet: Bodenordnungsverfahren Blankense

Haushaltssatzung der Gemeinde Cammin  
für das Haushaltsjahr 2013/2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindever-
tretung vom 18.03.2013 und mit Genehmigung der Rechtsauf-
sichtsbehörde - Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte - vom 22.05.2013 folgende Haushaltssatzung er-
lassen

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr  2013 2014
 (EURO) (EURO)
wird
1.  im Ergebnishaushalt
 a)  der Gesamtbetrag der 
  ordentlichen Erträge auf  356.800 356.300
   der Gesamtbetrag der ordent-
  lichen Aufwendungen auf  347.200 333.700
   der Saldo der ordentlichen Erträge 
  und Aufwendungen auf  9.600 22.600
  b)  der Gesamtbetrag der außer-
  ordentlichen Erträge auf  0 0
   der Gesamtbetrag der außer-
  ordentlichen Aufwendungen auf  0 0
   der Saldo der außerordentlichen 
  Erträge und Aufwendungen auf  0 0

II.  Bestimmungen über Bäume, Hecken und Sträucher 
sowie Einfriedungen, Stroh- bzw. Rübenmieten, Wind-
schutzanlagen, Pumpen und Brunnen

Bäume, Hecken, Sträucher gehen in den Besitz des Empfän-
gers über. Tote Einfriedungen kann der Eigentümer bis zum 
01. Oktober 2013 fortschaffen.  Künstliche VVindschutzanlagen 
sowie Pumpen sind bis zum 01. Oktober 2013 zu entfernen. 
Brunnen gehen entschädigungslos in den Besitz des Emp-
fängers über.
Grundsätzlich sind Stroh- und Rübenmieten auf den abzu-
gebenden Flächen von den alten Besitzern nicht anzulegen.

III. Beiträge zu Wasser-, Boden- und Unterhaltsverbänden
Die Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden sowie anderen 
Unterhaltungsverbänden sind ab dem Beitragsjahr 2014 von 
den Empfängern zu leisten.

Anderweitige Vereinbarungen zu den Ziffern I. und II. zwischen 
einzelnen Beteiligten sind zulässig.

Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung der vorzeitigen Ausführungsanord-
nung sowie der Überleitungsbestimmungen wird hiermit an-
geordnet.

Gründe:
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt gemäß § 80 
Abs. 2 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung im öffentlichen 
sowie im überwiegenden Interesse der Eigentümer und der 
Bewirtschafter der landwirtschaftlichen Flächen.
Die Hemmung des Rechtsübergangs durch etwa eingelegte 
Rechtsbehelfe gegen die vorzeitige Ausführungsanordnung 
würde die damit bezweckte Beschleunigung des Verfahrens 
verhindern. 
Zudem sollen bereits auf dem Konto der Teilnehmergemein-
schaft eingegangene Geldaus- 
gleichszahlungen für Mehrausweisungen in Land zeitnah zum 
Eintritt des neuen Rechtszustandes den anspruchsberechtigten 
Teilnehmern mit einer Minderausweisung in Land ausgezahlt 
werden. Dies ist nur möglich, wenn der in der vorzeitigen Aus-
führungsanordnung genannte Stichtag für den Rechtsübergang 
durch mögliche Rechtsbehelfe nicht in Frage gestellt werden 
kann.
Im Übrigen wird auf die vorstehende Begründung zur vorzeitigen 
Ausführungsanordnung verwiesen.
Die Hemmung des Besitzübergangs durch etwa eingelegte 
Rechtsbehelfe gegen die Überleitungsbestimmungen würde 
den nach Eintritt des neuen Rechtszustandes möglichen und 
notwendigen geordneten Bewirtschaftungswechsel im Jahr 
2013 undurchführbar machen.
Eine alternativ mögliche Verschiebung des Bewirtschaftungs-
wechsels auf einen späteren Zeitpunkt ist mit der agrarstruk-
turellen Bedeutung des Bodenordnungsverfahrens nicht ver-
einbar.
Die wesentliche Zielstellung der Bodenordnung ist die Verbes-
serung der Agrarstruktur durch Arrondierung und Regelung der 
Erschließung der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Diese 
Verbesserung wird erst mit der tatsächlichen Inbesitznahme 
der Flächen wirksam.
Somit ist auch das objektive Interesse der Bewirtschafter an 
einem schnellst möglichen Bewirtschaftungswechsel gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die vorzeitige Ausführungsanordnung und die Über-
leitungsbestimmungen kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntmachung Widerspruch beim Staatliches Amt für 
Landwirtschaft u. Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (Be-
hördenzentrum, Block G), Neustrelitzer Straße 120, 17033 
Neubrandenburg, schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt 
werden.

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist gemäß § 
80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung der Antrag auf Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
beim Oberverwaltungsgericht für das Land Mecklenburg-Vor-
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§ 8
Wertgrenzen
Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik sind Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläuern, deren Gesamt-
volumen 10.000 EUR übersteigt.

§ 9
Regelungen zur Deckungsfähigkeit
1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden 

für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-
Doppik erklärt.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für 
gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-
Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zu-
sammenhang stehenden Auszahlungen.

3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 
GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordent-
liche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für 
einseitig deckungsfähig erklärt.

5.  Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Auf-
wendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu 
prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge 
vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darü-
ber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von 
Mehraufwendungen verwandt werden.

Cammin, 28.05.2013 

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2013/2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
von Montag, 01.07.2013 bis Dienstag, 09.07.2013
während der Dienststunden im Amt Stargarder Land (Rathaus 
Burg Stargard) öffentlich aus. 

Cammin, 28.05.2013

Unterhaltungsarbeiten  
an den Gewässern II. Ordnung

Im Zeitraum 15. Juli 2013 bis Ende November 2013 lässt 
der Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollen-
se“ durch die beauftragten Firmen die Unterhaltungsarbeiten 
(Krautung und Gundräumung) an den Gewässern II. Ordnung 
durchführen.
Der Unterhaltungsablauf wird sich im Wesentlichen nach den 
Baufreiheiten auf den landwirtschaftlichen Flächen im Territo-
rium richten. 
Auf der Grundlage des § 41 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) weise ich hier noch einmal auf die Pflicht zur Duldung 
der Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen hin. Den aus-
führenden Firmen ist freier Zugang zu den Gräben zu gewähr-
leisten. Zäune, Begrenzungen und andere Hindernisse sind 
nach rechtzeitiger Ankündigung der beabsichtigten Arbeiten für 
diesen Zeitraum aus dem Unterhaltungsbereich zu entfernen.

A. Kloth
Geschäftsführerin 

  c)  das Jahresergebnis vor Veränderung
  der Rücklagen auf  9.600 22.600
   die Einstellung in Rücklagen auf  0 0
   die Entnahmen aus Rücklagen auf  0 0
   das Jahresergebnis nach 
  Veränderung der Rücklagen auf  9.600 22.600
2.  im Finanzhaushalt
  a)  die ordentlichen Einzahlungen 
  auf  329.400 328.900
   die ordentlichen Auszahlungen 
  auf  287.600 275.600
   der Saldo der ordentlichen Ein- 
  und Auszahlungen auf  41.800 53.300
  b)  die außerordentlichen Einzahlungen 
  auf  0 0
   die außerordentlichen Auszahlungen 
  auf  0 0
   der Saldo der außerordentlichen 
  Ein- und Auszahlungen auf  0 0
  c)  die Einzahlungen aus Investitions-
  tätigkeit auf  2.700 2.700
   die Auszahlungen aus Investitions-
  tätigkeit auf  2.700 2.700
   der Saldo der Ein- und Aus-
  zahlungen aus Investitionstätigkeit 
  auf  0 0
  d)  die Einzahlungen aus Finanzierungs-
  tätigkeit auf  0 0
   die Auszahlungen aus Finanzierungs-
  tätigkeit auf  41.800 53.300
   der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
  aus Finanzierungstätigkeit auf -41.800 -53.300
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0,00 EUR.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 2013 2014
 (EURO) (EURO)
Der Höchstbetrag der Kredite zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit
festgesetzt auf 205.900 152.600

§ 5
Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über 
die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbe-
steuer in der Gemeinde Cammin“ vom 14.11.2012 festgesetzt 
und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.
1.  Grundsteuer
 a)  für die land- und forstwirt-
  schaftlichen Flächen (Grundsteuer A) 263 v. H.
 b) für die Grundstücke
  (Grundsteuer B) 340 v. H.
2. Gewerbesteuer 303 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 
beträgt 0,75 Vollzeitäquivaltente (VzÄ).

§ 7
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des 
Haushaltsvorvorjahres betrug - EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales 
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt - EUR 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres - EUR.
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c)  wenn sie bebaut sind.
(2) Wird ein Grundstück über eine Anschlussleitung an die 
Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es 
der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 nicht erfüllt sind.
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das 
Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinne. Mehrere selbstän-
dig nicht baulich oder gewerblich nutzbare Grundstücke gelten 
als ein Grundstück, wenn die Eigentümer identisch sind und die 
Grundstücke nur in ihrer Gesamtheit baulich oder gewerblich 
nutzbar sind.

§ 3
Entstehung der Beitragspflicht
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an 
die öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutz- und Nie-
derschlagswasserbeseitigung angeschlossen werden kann, 
frühestens jedoch mit dem Inkrafttreten der ersten wirksamen 
Satzung.
(2) Im Falle des § 2 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit 
dem Anschluss, frühestens jedoch mit Inkrafttreten der ersten 
wirksamen Satzung.

§ 4
Maßstab für Schmutzwasser
(1) Der Schmutzwasserbeitrag wird für die bevorteilte Grund-
stücksfläche unter Berücksichtigung der Art und des Maßes der 
Bebaubarkeit des Grundstückes errechnet. Bei der Ermittlung 
des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden je Vollge-
schoss 25 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.
Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Verordnungen Vollgeschosse sind. Ist eine Ge-
schosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerkes nicht 
feststellbar, werden je angefangene 2,60 m Höhe des Bau-
werkes als ein Vollgeschoss gerechnet.
(2) Als Grundstücksfläche gilt:
a)  bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes 

(B-Plan) liegen, die gesamte im Plangebiet liegende Fläche, 
wenn für das Grundstück eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist,

b)  bei Grundstücken nach Buchstabe a), die über die Grenzen 
des B-Planes hinausreichen, auch die Fläche außerhalb des 
Plangebietes, soweit diese Fläche baulich oder gewerblich 
genutzt werden kann,

c)  bei Grundstücken, für die kein B-Plan besteht und die voll-
ständig innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-
teiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grund-
stückes,

d)  bei Grundstücken, die im Übergangsbereich vom unbe-
planten Innenbereich (§ 34 BauGB) zum Außenbereich (§ 
35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes, 
höchstens jedoch die Fläche zwischen der der Straße zu-
gewandten Grundstücksgrenze und einer im Abstand von 
45 m dazu verlaufenden Parallelen. Dieser Abstand wird 
bei Grundstücken, die mit der Straße nur durch eine Zu-
wegung verbunden sind, vom Ende der Zuwegung an ge-
messen. Liegt das Grundstück an mehreren Straßen, so ist 
die Tiefenbegrenzung von jeder einer Straße zugewandten 
Grundstücksseite über die gesamte Grundstücksbreite an-
zusetzen.

e)  Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über die sich 
nach Buchstabe d) und f) ergebende Grenze hinaus, so 
ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der baulichen Nutzung bestimmt wird. Die hintere 
Grenze der baulichen Nutzung wird durch eine über die ge-
samte Grundstücksbreite verlaufende Parallele bezeichnet, 
welche die von der der Straße zugewandten Grundstücks-
seite am weitesten entfernte Gebäudegrenze tangiert.

f)  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Abrun-
dungssatzung oder einer Außenbereichssatzung (§ 34 Abs. 
4; § 35 Abs. 6 BauGB) liegen, geht in den Randlagen des 
von der Abrundungssatzung oder Außenbereichssatzung 
umfassten Gebietes die dort festgelegte Grenze des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles der Tiefenbegrenzungsli-
nie nach Buchstabe d) vor. Buchstabe e) gilt entsprechend.

„Vorwort“ zur Beitragssatzung - Veröffentlichung 29. Juni 2013

Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für die Abwasserbeseitigung  
der Stadt Burg Stargard (Beitragssatzung)

Bei der Beitragssatzung für die Abwasserbeseitigung handelt 
es sich um eine grundlegend überarbeitete Satzung der Stadt 
Burg Stargard. Bereits aus den Vorjahren ist bekannt, dass 
die Stadt Beiträge für die Möglichkeit des Anschlusses an die 
zentrale Abwasseranlage auf Grund der bis dato geltenden 
Satzung erhoben hat. Ausgangspunkt der Neufassung war 
die Überarbeitung der Beitragskalkulation. Die Beitragssätze 
stellen somit die wesentlichen Veränderungen dar. 
Darüber hinaus wurden nunmehr rechtliche Mängel behoben 
und dem aktuellen Sach- und Kenntnisstand angepasst. Hierzu 
zählt unter anderem die Änderung der Tiefenbegrenzungsrege-
lung. Bebaute Grundstücke im Übergangsbereich vom unbe-
planten Innen- in den Außenbereich mit einer Tiefe von mehr 
als 45 m werden demnach von nun an lediglich bis zu dieser 
festgelegten ortsüblichen Bebauungstiefe in vollem Umfang in 
Ansatz gebracht. Bislang lag diese Grenze bei 50 m. Bereits 
vollständig abgeschlossene Sachverhalte bleiben von diesen 
Änderungen unberührt. 

Satzung über die Erhebung  
von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung 
der Stadt Burg Stargard 

(Beitragssatzung)

Auf Grund des § 5 Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBI. 
M-V 2011, S. 777) und der §§ 1, 2, 7 und 9 des Kommunalab-
gabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG 
M-V) vom 12. April 2005 in der zuletzt geltenden Fassung wird 
nach Beschlussfassung der Stadtvertretung Burg Stargard vom 
29. Mai 2013 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Anschlussbeitrag
(1) Die Stadt Burg Stargard erhebt zur Deckung des Aufwandes 
für die Anschaffung und Herstellung der Abwasseranlagen 
zur zentralen Schmutz- und Regenwasserbeseitigung für das 
Gebiet der Stadt Burg Stargard sowie der Ortsteile Sabel, 
Kreuzbruchhof, Bargensdorf, Quastenberg und Lindenhof ei-
nen Beitrag (Anschlussbeitrag).
(2) Zu dem Aufwand, der durch Beiträge gedeckt wird, gehört 
der Aufwand für die Herstellung der in § 2 Nr. 5 der Abwasserbe-
seitigungs- und -anschlusssatzung der Stadt Burg Stargard vom 
13.06.2005 definierten öffentlichen Einrichtungen zur zentralen 
Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung.
(3) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören nicht der Aufwand, 
der durch Leistungen und Zuschüsse Dritter gedeckt wird, sowie 
die Kosten für die laufende Unterhaltung der Einrichtung und 
Anteile an den allgemeinen Verwaltungskosten.

§ 2
Gegenstand der Beitragspflicht
(1) Der Beitragspflicht zur Deckung des Gesamtaufwandes 
nach § 1 Abs. 2 unterliegen alle Grundstücke, die über eine 
Anschlussleitung an die Abwasseranlage angeschlossen wer-
den können und
a)  für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgestellt 

ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden kön-
nen, oder

b)  für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht fest-
gesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland 
sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der 
Stadt zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen, 
oder
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e)  Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über die sich 
nach Buchstabe d) und f) ergebende Grenze hinaus, so 
ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der baulichen Nutzung oder der Befestigung der 
Grundstücksfläche bestimmt wird. Die hintere Grenze der 
baulichen Nutzung oder der in anderer Weise künstlich befe-
stigten Grundstücksfläche wird durch eine über die gesamte 
Grundstücksbreite verlaufende Parallele bezeichnet, welche 
die von der der Straße zugewandten Grundstücksseite am 
weitesten entfernte Gebäudegrenze oder Grenze der Befe-
stigung tangiert.

f)  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Abrundungs-
satzung oder einer Außenbereichssatzung (§ 34 Abs. 4; § 35 
Abs. 6 BauGB) liegen, geht in den Randlagen des von der 
Abrundungssatzung oder Außenbereichssatzung umfassten 
Gebietes die dort festgelegte Grenze des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles der Tiefenbegrenzungslinie nach Buch-
stabe d) vor. Buchstabe e) gilt entsprechend.

g)  bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Ge-
samtfläche des Grundstückes, höchstens jedoch die an die 
Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 
anschließbare bebaute oder in anderer Weise befestigte 
Fläche.

(3) Zur Ermittlung der bevorteilten Grundstücksfläche wird die 
Grundstücksfläche nach Absatz 2 mit einem Grundflächenfaktor 
wie folgt multipliziert:
a)  bei Grundstücken im Geltungsbereich eines B-Planes mit 

der dort festgesetzten Grundflächenzahl,
b)  bei Grundstücken, die nicht im Geltungsbereich eines B-

Planes liegen oder für die im B-Plan keine Grundflächenzahl 
festgesetzt ist, wird die nach Absatz 2 ermittelte Grundstücks-
fläche

 -  in Kleinsiedlungsgebieten und Wochenendhausgebieten 
mit dem Faktor 0,3

 -  in reinen Wohnungsgebieten und allgemeinen Wohnge-
bieten mit dem Faktor 0,3

 - in besonderen Wohngebieten, Dorfgebieten sowie Misch-
gebieten mit dem Faktor 0,6

 - in Kerngebieten mit dem Faktor 0,6
 - in Gewerbegebieten, Industriegebieten und sonstigen 

Sondergebieten mit dem Faktor 0,8.
(4) Die Gebietseinordnung richtet sich für Grundstücke, die 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach den 
Festsetzungen im Bebauungsplan; für Grundstücke, die inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 
Baugesetzbuch) nach dem Erscheinungsbild der vorhandenen 
Bebauung und den Kriterien von § 2 bis § 12 der Baunutzungs-
verordnung.

§ 6
Beitragssatz Zentralanlage
Der Beitragssatz beträgt für die Herstellung der zentralen öffent-
lichen Abwasseranlage zur
a)  Schmutzwasserbeseitigung  7,50 Euro/qm
b)  Niederschlagswasserbeseitigung  4,10 Euro/qm

§ 7
Beitragsschuldner
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes oder zur 
Nutzung des Grundstückes dinglich berechtigter ist. 
Bei einem erbbaubelasteten Grundstück ist der Erbbauberech-
tigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Ist das Grund-
stück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, 
so ist der Inhaber dieses Rechtes anstelle des Pflichtigen nach 
Satz 1 oder Satz 2 beitragspflichtig.
(2) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner. Bei 
Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
oder Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig.
(3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. 
auf dem Erbbaurecht oder sonstigen dinglichen Nutzungsrecht 
oder auf dem Wohnungs- oder Teileigentum.

g)  bei Grundstücken, bei denen im B-Plan eine sonstige Nutzung 
(z. B. als Friedhof, Sportplatz, Grünfläche) festgesetzt ist oder 
die im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) tatsächlich 
so genutzt werden, die Grundfläche der an die Einrichtung 
zur Schmutzwasserbeseitigung anschließbaren Gebäude 
geteilt durch die Grundflächenzahl „0,2“.

 Berücksichtigt wird höchstens die tatsächliche Grundstücks-
größe. Die unter Berücksichtigung des Maßes der Nutzung 
nach Abs. 3 ermittelte Fläche wird den betreffenden Gebäu-
den dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im glei-
chen Abstand von den Außenwänden der angeschlossenen 
oder anschließbaren Gebäude verlaufen. Bei Überschreitung 
der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung erfolgt eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück.

h)  bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
die Grundfläche der an die Einrichtung zur Schmutzwasser-
beseitigung angeschlossenen Gebäude geteilt durch die 
Grundflächenzahl „0,2“, höchstens jedoch die tatsächliche 
Grundstücksgröße.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt:
a)  soweit ein B-Plan besteht, die hier festgesetzte höchstzuläs-

sige Zahl der Vollgeschosse,
b)  soweit kein B-Plan besteht oder in einem B-Plan die Zahl der 

Vollgeschosse nicht bestimmt ist:
 -  bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vor-

handenen Vollgeschosse,
 -  bei genehmigten Vorhaben die Zahl der genehmigten 

Vollgeschosse,
 -  bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren 

Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse,
c)  bei Grundstücken, auf denen nur Garagen (außer Tiefga-

ragen oder mehrgeschossige Parkhäuser) oder Stellplätze 
errichtet werden dürfen, sowie bei Grundstücken, für die 
im B-Plan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 
außerhalb von B-Plan-Gebieten tatsächlich so genutzt wer-
den (z. B. Camping- und Zeltplatzgrundstücke, Sport- und 
Festplätze, Schwimmbäder oder Friedhöfe) die Zahl von 
einem Vollgeschoss, sofern nicht im Einzelfall eine größere 
Geschossanzahl festgestellt werden kann.

d)  Bei Grundstücken, die mit einem Kirchgebäude bebaut sind, 
wird das Kirchgebäude als eingeschossig behandelt.

(4) Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach den Vor-
schriften der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 
Vollgeschosse sind. Bei Gebäuden, die vor Inkrafttreten der 
Landesbauordnung entsprechend den Anforderungen des bis-
herigen Rechts errichtet wurden, müssen die Mindesthöhe ge-
mäß der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern nicht 
erreicht werden.

§ 5
Maßstab für Niederschlagswasser
(1) Der Niederschlagswasserbeitrag wird für die bevorteilte 
Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der Überbaubarkeit 
des Grundstückes errechnet.
(2) Als Grundstücksfläche gilt:
a)  bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes 

(B-Plan) liegen, die gesamte im Plangebiet liegende Fläche, 
wenn für das Grundstück eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist,

b)  bei Grundstücken nach Buchstabe a), die über die Grenzen 
des B-Planes hinausreichen, auch die Fläche außerhalb des 
Plangebietes, soweit diese Fläche baulich oder gewerblich 
genutzt werden kann,

c)  bei Grundstücken, für die kein B-Plan besteht und die vollstän-
dig innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes,

d)  bei Grundstücken, die im Übergangsbereich vom unbe-
planten Innenbereich (§ 34 BauGB) zum Außenbereich (§ 
35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes, 
höchstens jedoch die Fläche zwischen der der Straße zu-
gewandten Grundstücksgrenze und einer im Abstand von 
45 m dazu verlaufenden Parallelen. Liegt das Grundstück 
an mehreren Straßen, so ist die Tiefenbegrenzung von je-
der einer Straße zugewandten Grundstücksseite über die 
gesamte Grundstücksbreite anzusetzen.
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Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf 
für das Haushaltsjahr 2013/2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 11.4.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehör-
de - Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
- vom 17.06.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
   2013  2014
    (EURO)  (EURO)
wird
1.  im Ergebnishaushalt
 a)  der Gesamtbetrag 
  der ordentlichen 
  Erträge auf  673.000  643.100
   der Gesamtbetrag 
  der ordentlichen 
  Aufwendungen auf  660.800  709.400
   der Saldo der 
  ordentlichen Erträge 
  und Aufwendungen 
  auf  12.200  -66.300
 b)  der Gesamtbetrag der 
  außerordentlichen 
  Erträge auf  0  0
   der Gesamtbetrag 
  der außerordentlichen 
  Aufwendungen auf  0  0
   der Saldo der 
  außerordentlichen 
  Erträge und 
  Aufwendungen auf  0  0
 c)  das Jahresergebnis 
  vor Veränderung der 
  Rücklagen auf  12.200  -66.300
   die Einstellung in 
  Rücklagen auf  0  0
   die Entnahmen aus 
  Rücklagen auf  0  3.700
   das Jahresergebnis 
  nach Veränderung der 
  Rücklagen auf  12.200 -62.600
2.  im Finanzhaushalt
 a)  die ordentlichen 
  Einzahlungen auf  635.400  605.500
   die ordentlichen 
  Auszahlungen auf  576.100  625.100
   der Saldo der 
  ordentlichen Ein- und 
  Auszahlungen auf  59.300  -19.600
 b)  die außerordentlichen 
  Einzahlungen auf  0  0
   die außerordentlichen 
  Auszahlungen auf  0  0
   der Saldo der 
  außerordentlichen 
  Ein- und Aus-
  zahlungen auf  0  0
 c)  die Einzahlungen 
  aus Investitions-
  tätigkeit auf  84.300  3.700
   die Auszahlungen
  aus Investitions-
  tätigkeit auf  124.400  3.700
   der Saldo der Ein- 
  und Auszahlungen 
  aus Investitions-
  tätigkeit auf  -40.100  0
 d) die Einzahlungen 
  aus Finanzierungs-
  tätigkeit auf  40.100  39.900

§ 8
Vorausleistung
Sobald mit der Durchführung einer Maßnahme begonnen wurde, 
kann die Stadt Burg Stargard Vorausleistungen bis zur Höhe 
der voraussichtlichen Beitragsschuld verlangen. Eine Voraus-
leistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, 
auch wenn der Vorausleistende nicht endgültig beitragspflichtig 
ist. Die gezahlten Vorausleistungen werden von der Stadt Burg 
Stargard nicht verzinst.

§ 9
Fälligkeit
(1) Beiträge und Vorausleistungen werden durch Bescheid fest-
gesetzt und werden einen Monat nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig.
(2) Der Schmutz- und Niederschlagswasserbeitrag kann durch 
Vereinbarung vor Entstehen der Beitragsschuld im Ganzen abge-
löst werden. Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe 
des voraussichtlich entstehenden Beitrages.

§ 10
Anzeige- und Auskunftspflichten
(1) Die Beitragspflichtigen haben der Stadt Burg Stargard alle für 
die Festsetzung und für die Erhebung von Beiträgen nach die-
ser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, 
dass Bedienstete oder Beauftragte der Stadt Burg Stargard das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustel-
len oder zu überprüfen.
(2) Alle Umstände, die sich auf die Verpflichtung zur Leistung von 
Beiträgen nach dieser Satzung auswirken können, sind der Stadt 
Burg Stargard unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Dies gilt insbesondere für den Wechsel der Rechtsverhältnisse 
an einem Grundstück. 
Mitteilungspflichtig sind der Veräußerer und auch der Erwerber 
des Grundstückes oder Rechtes an einem Grundstück oder Ge-
bäude im Falle des § 7 Abs. 1 Satz 3 dieser Satzung.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig nach § 17 Abs. 2 Ziff. 2 Kommunalabgaben-
gesetz handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 10 
dieser Satzung seinen Auskunfts- oder Mitteilungspflichten nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht im erforderlichen Umfang nachkommt. 
Weiterhin handelt ordnungswidrig wer, nach § 10 Abs. 2 dieser 
Satzung die Anzeige einer Rechtsänderung unterlässt und es 
dadurch ermöglicht, Abgaben nach dieser Satzung zu verkürzen 
oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000,- € 
geahndet werden. 

§ 12
Inkrafttreten
Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2010 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für die Abwasserbeseitigung der Stadt Burg Stargard vom 31. 
März 2008 außer Kraft.

Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, wenn bei der 
Bekanntmachung auf die Regelung dieses Absatzes hingewiesen 
worden ist. Die Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb 
einer Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung von 
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften 
kann abweichend vom Satz 1 geltend gemacht werden.
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3.  Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 
GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.  Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordent-
liche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für 
einseitig deckungsfähig erklärt.

5.  Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Auf-
wendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu 
prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge 
vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darü-
ber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von 
Mehraufwendungen verwandt werden. 

Pragsdorf, 18.06.2013 
Ort, Datum 

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2013/2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme 
von Montag, 01.07.2013 bis Dienstag, 09.07.2013 während 
der Dienststunden im Amt Stargarder Land (Rathaus Burg 
Stargard) öffentlich aus.

Pragsdorf, 18.06.2013

Der Wasser- und Bodenverband  
„Landgraben“ informiert:

Unterhaltungsarbeiten  
an den Gewässern zweiter Ordnung

Der WBV „Landgraben“ Friedland lässt im Rahmen seiner 
gesetzlichen Verpflichtung zur Gewässerunter-haltung im 
Zeitraum vom 01.07.2013 - 15.12.2013 die Unterhaltungs-
arbeiten an den Gewässern zweiter Ordnung ausführen.
Im Wesentlichen richtet sich der Ablauf der Gewässerun-
terhaltung nach der Baufreiheit auf den landwirtschaftlichen 
Flächen im Verbandsgebiet.
Auf die Duldungspflicht der Eigentümer des Gewässerbettes, 
der Anlieger und der Hinterlieger auf Grund § 66 des Was-
sergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird 
verwiesen.
Insbesondere ist der freie Zugang zu den Gewässern zu 
gewährleisten. Zäune und andere Hindernisse sind für die-
sen Zeitraum aus dem Unterhaltungsbereich zu entfernen.

I. Kalinin
Geschäftsführerin

   die Auszahlungen aus 
  Finanzierungs-
  tätigkeit auf  59.300  20.300
   der Saldo der Ein- 
  und Auszahlungen 
  aus Finanzierungs-
  tätigkeit auf  -19.200  19.600
festgesetzt.

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen
  2013  2014
 (EURO)  (EURO)
Der Gesamtbetrag der 
vorgesehenen Kreditaufnahmen 
ohne Umschuldungen 
(Kreditermächtigung) wird 
festgesetzt auf  40.100  0

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
  2013  2014
 (EURO)  (EURO)
Der Höchstbetrag der 
Kredite zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit
festgesetzt auf  383.700  403.300

§ 5 
Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über 
die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbe-
steuer in der Gemeinde Pragsdorf“ vom 22.11.2012 festgesetzt 
und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.
1.  Grundsteuer
  a)  für die land- und forstwirtschaftlichen 
  Flächen
   (Grundsteuer A)  300 v. H.
  b)  für die Grundstücke
   (Grundsteuer B)  340 v. H.
2.  Gewerbesteuer  300 v. H.

§ 6 
Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 
beträgt 0,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitales 
zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug  - EUR.
Der voraussichtliche Stand des 
Eigenkapitales zum 31.12. des 
Haushaltsvorjahres
beträgt  - EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres  - EUR.

§ 8 
Wertgrenzen
Nach § 4 Abs.12 GemHVO - Doppik sind Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Ge-
samtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 9 
Regelungen zur Deckungsfähigkeit
1.  Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden 

für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-
Doppik erklärt.

2.  Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für 
gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-
Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zu-
sammenhang stehenden Auszahlungen.
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Landfrauenverband MV e.V.

Unser Besuch im Tierpark Burg Stargard

Wir Landfrauen von Burg Stargard hatten schon seit längerer 
Zeit den Wunsch, einmal die Landfrauen von Groß Nemerow 
zu einem Tierparkbesuch einzuladen. Diese Absicht hatten wir 
in unseren Jahresplan aufgenommen. Die Groß Nemerower 
Landfrauen nahmen unsere Einladung gern an, und am 15. 
Mai 2013 war es dann so weit. Gegen 14:00 Uhr trafen die 
Landfrauen von Groß Nemerow am Parkplatz vor dem Tier-
park ein, wo wir schon freudig auf sie warteten. Nach einer 
herzlichen Begrüßung ging es hinauf zum Tierpark. Zunächst 
luden wir unsere Freundinnen aus Groß Nemerow zu einem 
gemeinsamen Kaffeenachmittag ein. Unsere Anneliese Akolk, 
die den Kiosk leitet, bereitete uns einen guten Kaffee und stellte 
uns alles Notwendige für die Kaffeetafel zur Verfügung. Bei wun-
derschönem, sonnig-mildwarmem Frühlingswetter saßen wir in 
fröhlicher Runde bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, 
der allen gut schmeckte, beisammen. Viel gab es zu erzählen, 
und bei munterer Unterhaltung verging die Zeit viel zu schnell.
Es war schön, dass Frau Voß sich Zeit nahm, um uns Wis-
senswertes und Aktuelles über den Tierpark zu erzählen. Und 
während wir interessiert ihren Ausführungen folgten, konnten wir 
belustigt beobachten, wie ein Äffchen von dem nahegelegenen 
Affengehege die ganze Zeit still auf einem Holzpfosten saß, 
unbeweglich und aufmerksam auf die Rednerin blickte, und es 
gab keinen Zweifel, das Äffchen hörte zu. Dann machten wir 
alle einen Rundgang durch den Tierpark. Wir kamen auch zu 
dem Luisenplatz, einer kleinen Plattform, von der aus wir einen 
wunderschönen Ausblick auf die Häuser und Dächer, auf den 
Kirchturm unserer Heimatstadt hatten.
Frau Arndt dankte mit freundlichen Worten für die Einladung, 
unterbreitete uns noch Angebote für Reisen, die für einige von 
uns vielleicht interessant sein könnten. Dann ging unser Bei-
sammensein leider zu Ende. Nachdem wir uns herzlich von 
unseren Gästen verabschiedet hatten, war es uns klar, dass 
dieses Treffen unserer Landfrauengruppen ganz sicher nicht 
das letzte gewesen sein würde.

Irene Brudnicki
Die Landfrauen von Burg Stargard

Jehovas Zeugen K.D.Ö.R in Burg Stargard

Zusammenkünfte für die Öffentlichkeit im Monat Juli 2013

Termine und Themen:
• Sonntag, 7. Juli
Jehovas Augen sind auf uns gerichtet
• Sonntag, 14. Juli
Wer kann gerettet werden?
• Sonntag, 21. Juli
Wahre Freundschaft mit Gott und dem Nächsten
• Sonntag, 28. Juli
Göttliche Weisheit in einer wissenschaftlich orientierten Welt

Jeweils um 9:15 Uhr im Königreichssaal von Jehovas Zeugen 
in Burg Stargard, Fichtenweg 32. 

Eine gute Botschaft für alle?
Gibt es das heute noch? Diese Frage beantwortet Herr Conrad 
Müller, der erneut als reisender Prediger die Gemeinde von Je-
hovas Zeugen in Burg Stargard besucht. Am Sonntag, den 04. 
August, um 9:15 Uhr wird er im Königreichssaal (Kirchengebäu-
de) der Zeugen Jehovas zu dem Thema „Eine gute Botschaft 
für jede Nation, jeden Stamm, jede Zunge“ Stellung nehmen.
In der Woche ab dem 30. Juli wird zu diesem besonderen 
Vortrag durch Hausbesuche und einen Informationsstand in 
Burg Stargard, Marktplatz eingeladen. Das Ehepaar Müller 
wird dabei mit Jehovas Zeugen vor Ort zusammenarbeiten.
Lernen Sie die „gute Botschaft“ aus Ihrer Bibel kennen und 
besuchen Sie den angekündigten Vortrag. Sie sind herzlich 
willkommen. Der Eintritt ist frei; es findet keine Kollekte statt.

Weitere Informationen und Publikationen finden Sie auf   
www.jw.org.
Kontaktadresse E-Mail zj.bs@gmx.de

Mit voller Konzentration beim Mikado-Spiel

Den Kindern, aber auch ihren Eltern, wurde Dank der Unterstüt-
zung der Freiwilligen Feuerwehren Rowa und Groß Nemerow 
und des Feuerwehrvereins „Blaulicht Rowa e. V.“ ein interes-
santer Einblick in die Möglichkeiten der Brandbekämpfung ge-
geben. Mit Geschick und Kraft konnte man sich am Umgang 
mit der Handspritze beweisen, was gar nicht so einfach war.
Traditionell wurden alle Besucher von den Mitgliedern des 
Handarbeitszirkels und des Kulturvereins mit Kaffee und Ku-
chen bewirtet. Die Einnahmen daraus werden den Opfern der 
Flutkatastrophe gespendet.
Familie Simon sorgte am Grill für den Nachschub der leckeren 
Bratwürste.
Moderiert wurde die Veranstaltung von Herrn Bollmann vom 
Kultur und Veranstaltungsdienst Neustrelitz. Auch die tollen 
Springburgen und interessanten Spiele für unsere Jüngsten 
wurden von ihm zur Verfügung gestellt. Für viel Spaß sorgte 
ebenfalls Clown Bolli bei allen Beteiligten.
Es war ein gelungener Nachmittag, der allen viel Freude be-
reitet hat.

Klaus Scheller

Öffentliche Bekanntmachung

Am Sonnabend, den 27.07.2013 findet in der Gemeinde 
Rowa das diesjährige Dorffest statt.
Wie in jedem Jahr finden in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 
Uhr die sportlichen Wettkämpfe statt.
Der Rowaner Kulturverein e.V. möchte hierzu alle interessier-
ten Vollyball, Fussball - und Tischtennisfans zum sportlichen 
Vergleich recht herzlich einladen.

Bitte alle Teams und Einzelkämpfer rechtzeitig bis zum 
13.07.2013 unter folgender Telefonnummer anmelden: 
039603 20912

Weiterhin würden wir uns über reichlich Zuschauer zum 
Anfeuern freuen.
Es sind auch weitere Wettkämpfe für jedermann geplant. 
Lasst Euch überraschen.

Der Kulturverein von Rowa 
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In den letzten 10 Jahren gab es dort interessante Ausstellungen, 
wie die Präsentation der Künstlerkolonien Worpswede und Ah-
renshoop, des Künstlerdorfes Ferch und der Maler der Hidden-
seer Schule. Zahlreiche zeitgenössische Künstler zeigten ihre 
Werke. Im Vordergrund stehen aber die Maler der Schwaaner 
Künstlerkolonie, wie Fritz Bunke, Peter Paul Draewing, Alfred 
Heinsohn, Rudollf Bartels. Anfänglich besaß das Museum zwölf 
Gemälde der Schwaaner Künstler. Dank der guten Galerie- 
und Museumsarbeit sowie zahlreicher Sponsoren kann heute 
die Kunstmühle auf über 130 Gemälde, 87 Zeichnungen und 
Aquarelle, 16 Grafiken und einige Skulpturen verweisen. 
Das Museum ist zu einem kulturellen Anziehungspunkt im Nor-
den Mecklenburgs geworden.
Die Nähe zu Hamburg, Lübeck, Rostock und Wismar wird sich 
positiv auf den Bekanntheitsgrad der Malerin Marie Hager aus-
wirken. Die Mitglieder des Marie Hager-Kunstvereins verbinden 
mit dieser Ausstellung den Wunsch, dass die dortigen Besu-
cher angeregt werden, auch in das Wohn- und Arbeitshaus der 
Künstlerin in Burg Stargard zu kommen.
Die Ausstellung in der Kunstmühle Schwaan ist bis zum 
01.09.2013, Dienstag - Freitag 10:00 - 17:00 Uhr, Samstag 
13:00 - 17:00 Uhr und Sonntag 11:00 - 17:00 Uhr geöffnet. 

Künstlerkolonie Schwaan zu Gast im Hager-Haus

Während die Bilder der Malerin auf Reisen sind, werden im 
Marie-Hager-Haus 26 Gemälde in einer Sonderausstellung 
„Meisterwerke Mecklenburger Maler“ gezeigt. 
Angeregt durch die Schule von Barbizon (Frankreich), bildeten 
sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland 
Künstlergemeinschaften heraus, die neue Ausdrucksformen 
mit dem Blick auf die Natur, die Freiluftmalerei, suchten. Das 
kleine Ackerbürgerstädtchen Schwaan mit seinen reizvollen, 
abwechslungsreichen Motiven gab ihnen die Möglichkeiten, frei 
von akademischem Zwange, ihren künstlerischen Neigungen 
nachzugehen. In Schwaan agierten vor allem einheimische Ma-
ler, wie Fritz Bunke (1857-1939), Rudolf Bartels (1872 - 1943) 
und Peter Paul Draewing (1876 - 1941). Fritz Bunke hatte an 
der Weimarer Malschule studiert und war als Lehrer für Land-
schaftsmalerei tätig. Viele seiner Schülerinnen und Schüler 
kamen zum gemeinsamen Malen nach Schwaan. Außer den 
genannten Malern sind noch Rudolf Bechstein, Alfred Heinsohn, 
Otto Tarnogrocki, Wilhelm Facklam und Erich Venzmer mit einer 
Auswahl ihrer kleinen und großen Werke im Hager-Haus ver-
treten. In einer Anschauungsmappe wird über die Schwaaner 
Künstlerkolonie und ihre Maler informiert.

Franz Bunke, Die Stadt Schwaan 

Wenn auch der größte Teil der Werke Marie Hagers in Schwaan 
gezeigt wird, so ist die Malerin weiterhin in ihrem Haus präsent. 
Ihr ehemaliges Wohnzimmer und einige ausgewählte Gemälde 
sind zu sehen. Die Ausstellung „Meisterwerke Mecklenburger 
Maler“ kann bis zum 01.09.2013 jeweils mittwochs, samstags 
und sonntags von 14:00 - 17:00 Uhr oder nach Anmeldung 
(039603 21152) besucht werden. 

Uwe Bastian 

Marie Hager-Kunstverein- 
Burg Stargard e.V.

Broschüre Marie Hager -  
Leben und Werk 

Soeben ist eine 
Broschüre über 
die norddeutsche 
Malerin Marie Ha-
ger erschienen. 
Es werden ihre 
Lebensstationen 
Penzlin, Dargun 
und Burg Stargard 
geschildert. Ein Ka-
pitel behandelt die 
Zeit nach ihrem Tod 
bis in die Gegen-
wart. Vervollständi-
gt wird die interes-
sante Broschüre mit 
einem Beitrag über 
die Bilderwelt der 
Marie Hager und 
durch zahlreiche 
Reproduktionen ih-
rer Gemälde.
Die Broschüre wurde von Mitgliedern des Marie Hager-Kunst-
vereins erarbeitet und zusammengestellt. Viele Sponsoren 
haben den Druck ermöglicht. Mit großer Unterstützung und 
fachkundiger Beratung wurde die Broschüre in der Steffen 
GmbH Friedland gedruckt. 
Wir danken allen Sponsoren und denen, die mitgearbeitet und 
uns unterstützt haben. 
Die Broschüre ist im Marie-Hager-Haus zum Preis von 9,00 
EUR erhältlich.

Uwe Bastian 

Marie Hager auf Reisen 

Am 22. Juni 2013 wurde im Kunstmuseum Schwaan die Som-
merausstellung 2013: „Die Bilderwelt der Marie Hager“ eröffnet. 
Neben den Gemälden aus dem Besitz des Marie-Hager-Hauses 
Burg Stargard werden viele Leihgaben aus Museen und von 
Privatpersonen gezeigt. So bietet diese Präsentation einen 
interessanten, umfassenden Einblick über das künstlerische 
Schaffen der norddeutschen Malerin.
Das Kunstmuseum Schwaan ist mit dem Namen „Kunstmühle“, 
vor 10 Jahren nach umfassender Sanierung der ehemaligen 
Wassermühle gegründet worden. Jetzt stehen für Ausstellungs- 
und Archivräume ca. 600 qm auf 4 Etagen zur Verfügung.



Nr. 06/2013 – 29 – Stargarder Zeitung

6. Burgbogenturnier und 5. Stargard Castle Shoot

Am 04. Mai diesen Jahres fand das mittlerweile 6. Burgbogen-
turnier auf der Burg Stargard statt. Fast 100 Teilnehmer waren 
als Schützen mit Pfeil und Bogen unterwegs auf dem Parcours, 
um bei den insgesamt 28 gestellten 3-D-Zielen den Besten zu 
ermitteln. Viele Herausforderungen warteten auf die Schützen. 
Bei sommerlichen Temperaturen holte sich der eine oder andere 
Teilnehmer nicht nur eine Siegestrophäe, sondern leider auch 
den ersten Sonnenbrand. Ein gelungenes Turnier dank den 
fleißigen Organisatoren und Helfern der Arbeitsgruppe Bogen-
schießen des Stargarder Burgvereins. 
Auch das am Sonntag, den 05. Mai 2013, von den Mitgliedern 
der Bognergruppe „Curtis Salta“ durchgeführte 5. Stargard Castle 
Shoot at the Mark war sehr gut besucht und ein voller Erfolg. 
Eine schöne Tradition hat sich zum 5. Male wiederholt und die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden befreundeten Vereinen 
gefestigt. 
Mitgliederversammlung am 24. Mai 2013
Im Vereinsraum in der Querdielenscheune fand am 24. Mai 2013 
eine ordentliche Mitgliederversammlung des Stargarder Burg-
verein e.V. statt. Mit Rechenschaftsberichten des Vorstandes 
und der einzelnen Arbeitsgruppenleiter wurde das vergangene 
Halbjahr nochmals ausgewertet sowie Ausblicke und Vorhaben 
für die nahe Zukunft bekanntgegeben. Die Vorbereitungen für 
das diesjährige Burgfest standen da natürlich mit an oberster 
Stelle, welches in diesem Jahr unter dem Motto „Die große Ver-
schwörung“ stattfindet. Für alle Neugierigen gibt es demnächst 
weitere Informationen unter www.stargarder-burgverein.de. 

Burgfest Neustadt-Glewe

Gerne folgten wir auch der Einladung des Burgadels der Burg zu 
Neustadt Glewe zum 21. Burgfest am 08. Und 09. Juni diesen 
Jahres. Das große mit vielen Zelten und Ständen gefüllte Areal 

der Eldewiesen lud wie gewohnt zu einem Be-
such ins Früh- und Hochmittelalter ein. Über allem 
thronte die Burg und schien sich an dem bunten 
Treiben zu ihren Füßen zu erfreuen. Eine Abord-
nung des Stargarder Burgvereins überbrachte ein 
Präsent und huldigte damit dem Burgadel zu Neustadt Glewe. 
Natürlich wurde auch eine Einladung zu unserem diesjährigen 
21. Burgfest am zweiten Augustwochenende ausgesprochen. 

Burg zu Neustadt Glewe

Gudrun Käming

Nach Muttertag und Vatertag feiern wir an jedem 1. Juni den 
Internationalen Kindertag. Mit vielen Veranstaltungen für 
Kinder und Familien stehen in ganz Deutschland die Kinder 
an erster Stelle. Am1. Juni sind die Kleinen die Größten, 
denn an diesem Tag feiern die Kinder. Aus diesem Grund 
machten wir uns auf den Weg, um mit den Kindern „Am 
Märchenwald“ den Kindertag festlich zu begehen. Mitglieder 
aus dem Behinderten- und Seniorentreff, darunter auch Fr. 
Terra, Fr. Gramke, Fr. Kaser u. Familie Lips fuhren mit ge-
schmücktem Vereinsauto zu diesem Fest. Den Eltern und 
Gästen wurde ein bunt gepacktes, feierliches Programm 
nach dem herzlichen Empfang dargeboten. Die Erzieher 
sangen zusammen mit den Kindern ein Abschiedslied, 
denn an diesem Nachmittag wurde Frau Schönfeld nach 
36 Arbeitsjahren verabschiedet. Es war sehr rührend anzu-
schauen! Nach dem spektakulären Programm der Kinder, 
wurde für alle Gäste die Kaffeetafel eröffnet. Wir als beliebte 
Gäste vom Stargarder Behindertenverband e.V. bekamen 
ein rotes Herz in die Handinnenfläche gemalt, was bedeuten 
sollte „Kaffee und Kuchen frei“! Nach ausgiebiger Stärkung 
machten wir einen gemeinsamen Rundgang und staunten 
nicht schlecht, wie viel Mühe sich alle Mithelfer gaben, dass 
wir so ein tolles Fest mitfeiern konnten! Mit von der Partie 
waren die Feuerwehr aus Burg Stargard, die Polizei, und 
ein Fotograf für das Erinnerungsbild. Man konnte noch ver-
suchen, dass Spinnen neu zu erlernen und für das leibliche 
Wohl wurde Bratwurst gegrillt. Nun war es soweit um an die 
Kinder ein paar nette Worte zu richten und die Geschenke 

zu überreichen. Zum Abschluss konnte sich jeder ein Eis mit 
nach Hause nehmen. Wir möchten uns ganz herzlich beim 
Kindergarten „Am Märchenwald“ für den schönen Nachmit-
tag bedanken. Diese Kindertagsparty war ein voller Erfolg! 

K. Köster, Leiterin der Kulturarbeit des SBV e.V.

Erinnerungsfotos vom Kindertag am 01. Juni 2013

Frau Kendzierski bedankt sich für die schönen Geschenke, die wir 
für die Kinder mitgebracht haben.

Stargarder Behindertenverband e.V.

Kindertagsparty zum Weltkindertag

Stargarder Burgverein e.V.
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Herrn Willi Gäth am 16.07. zum 75.
Frau Anna Frodl am 19.07. zum 93.

Gemeinde Cölpin  
Herrn Eckard Zietal am 02.07. zum 69.
Herrn Horst Schmuhl am 04.07. zum 71.
Herrn Hans Krämer am 08.07. zum 79.
Frau Betty Schinschke am 10.07. zum 71.
Herrn Wolfgang Frank am 21.07. zum 70.
Frau Elli Meier am 24.07. zum 76.
Frau Helga Weisener am 24.07. zum 71.
Frau Giesela Rümker am 25.07. zum 65.
Herrn Otto Lucius am 26.07. zum 84.

Gemeinde Groß Nemerow  
Herrn Richard Mainz am 30.06. zum 78.
Frau Elke Böttcher am 01.07. zum 70.
Frau Helga Preuss am 01.07. zum 74.
Frau Ilse Ahlgrimm am 02.07. zum 77.
Frau Christa Schulz am 02.07. zum 76.
Frau Regina Enskat am 03.07. zum 71.
Frau Irmgard Lembke am 09.07. zum 82.
Frau Frieda Schneider am 09.07. zum 90.
Frau Irmgard Schockenbäumer am 12.07. zum 71.
Herrn Günther Weber am 12.07. zum 66.
Herrn Heinrich Schulz am 13.07. zum 84.
Herrn Reinhard Starck am 14.07. zum 65.
Herrn Kurt Lippitz am 15.07. zum 68.
Frau Gerda Kaube am 19.07. zum 74.
Herrn Claus Regel am 19.07. zum 65.
Herrn Hans-Erich Schäfrich am 19.07. zum 65.
Frau Käthe Klockow am 22.07. zum 84.
Herrn Roland Meier am 22.07. zum 72.
Herrn Wilfried Tennert am 23.07. zum 66.
Frau Anngret Schmidt am 26.07. zum 69.

Gemeinde Holldorf
Frau Lieselotte Gerth am 30.06. zum 74.
Herrn Helmut Friedrich am 03.07. zum 69.
Frau Karin Ihrke am 07.07. zum 65.
Frau Brigitte Manthe am 10.07. zum 72.
Herrn Rainer Brandt am 12.07. zum 66.
Frau Eva Voß am 14.07. zum 77.
Frau Inge Stolzke am 24.07. zum 73.

Gemeinde Lindetal
Frau Marietta Kühne am 04.07. zum 74.
Frau Ingrid Köhler am 05.07. zum 74.
Frau Gertrud Born am 07.07. zum 73.
Herrn Ernst Forbrich am 08.07. zum 81.
Frau Elsa Enning am 09.07. zum 74.
Frau Hilde Hamann am 09.07. zum 92.
Herrn Walter Butt am 11.07. zum 75.
Herrn Rudolf Dachmann am 13.07. zum 82.
Herrn Hans-Dieter Krause am 18.07. zum 73.
Frau Irmtraut Pintat am 18.07. zum 83.
Frau Gerda Forbrich am 20.07. zum 79.
Frau Henny Krause am 20.07. zum 75.
Herrn Gerhard Lange am 20.07. zum 72.
Frau Gerda Walter am 25.07. zum 79.

Gemeinde Pragsdorf  
Frau Elsbeth Tobien am 29.06. zum 73.
Herrn Kazimierz Kawczynski am 02.07. zum 71.
Frau Waltraud Vettermann am 03.07. zum 79.
Herrn Heinrich Pukys am 10.07. zum 76.
Frau Anita Klöhn am 14.07. zum 65.
Frau Bärbel Rosenstädt am 15.07. zum 70.
Herrn Erich Rosenstädt am 25.07. zum 72.

Stadt Burg Stargard
Frau Gerda Röhl am 29.06. zum 77.
Frau Ingrid Lüdke am 30.06.  zum 73.
Frau Leokadia Pacholke am 30.06. zum 80.
Frau Elfriede Müller am 01.07. zum 78.
Frau Edith Psiakowski am 01.07. zum 91.
Frau Ruth Pagel am 02.07. zum 73.
Herrn Alfons Zwionzek am 03.07. zum 75.
Frau Eva-Maria Klemp am 04.07. zum 85.
Frau Gisela Pacholke am 04.07. zum 75.
Frau Elsbeth Westphal am 05.07. zum 91.
Frau Erika Ginnow am 06.07. zum 92.
Frau Rosemarie Krause am 06.07. zum 67.
Herrn Erwin Lüdke am 06.07. zum 74.
Frau Luzie Lüttke am 06.07. zum 76.
Frau Margrit Bombis am 07.07. zum 70.
Herrn Wolfgang Heymann am 07.07. zum 65.
Herrn Kurt Ihloff am 07.07. zum 80.
Frau Irmgard Jahnke am 07.07. zum 78.
Frau Silvia Arndt am 08.07. zum 71.
Frau Elli Ehrlich am 08.07. zum 73.
Herrn Reinhold Kartheus am 08.07. zum 70.
Herrn Conrad Thiel am 08.07. zum 85.
Herrn Jenö Fodi am 09.07. zum 67.
Frau Edith Jacob am 09.07. zum 84.
Herrn Franz Kosink am 09.07. zum 71.
Herrn Ernst Leske am 11.07. zum 73.
Herrn Siegfried Sager am 11.07. zum 76.
Frau Herta Hohm am 12.07. zum 74.
Frau Christel Kaser am 12.07. zum 75.
Herrn Harald Koepke am 12.07. zum 66.
Frau Edith Luplow am 12.07. zum 77.
Herrn Adolf Pinkowski am 12.07. zum 74.
Herrn Rainer Schmidt am 12.07. zum 74.
Herrn Werner Kempe am 13.07. zum 70.
Herrn Werner Hartung am 14.07. zum 73.
Frau Hannelore Jähn am 14.07. zum 65.
Frau Monika Zyzik am 14.07. zum 82.
Herrn Klaus Jungerberg am 15.07. zum 70.
Frau Ursula Betcher am 16.07. zum 87.
Frau Christine Gehring am 16.07. zum 70.
Frau Hildegard Hajek am 18.07. zum 83.
Herrn Jürgen Dörband am 19.07. zum 71.
Herrn Georg Durke am 19.07. zum 80.
Herrn Bernhard Wollmuth am 20.07. zum 81.
Frau Renate Schubert am 21.07. zum 77.
Herrn Rudi Sellke am 21.07. zum 81.
Frau Hannelore Kampmeier am 22.07. zum 69.
Frau Waltraut Kästner am 22.07. zum 80.
Herrn Sieghard Ansorge am 23.07. zum 73.
Frau Ursula Bublies am 23.07. zum 76.
Frau Anna Morzinek am 23.07. zum 76.
Herrn Jürgen Passarger am 23.07. zum 71.
Herrn Bruno Wohlgemuth am 23.07. zum 90.
Frau Edeltraut Both am 24.07. zum 65.
Herrn Fritz Kröger am 24.07. zum 75.
Frau Lilli Schlack am 24.07. zum 77.
Frau Dorelies Grimm am 25.07. zum 78.
Frau Inge Koch am 25.07. zum 76.
Herrn Jürgen Liebow am 25.07. zum 67.
Herrn Rudolf Schenk am 25.07. zum 74.
Herrn Henry Walther am 25.07. zum 65.
Frau Hildegard Wegner am 25.07. zum 69.
Frau Christa Beig am 26.07. zum 72.
Frau Gerda Meißner am 26.07. zum 86.

Gemeinde Cammin
Herrn Hubert Groth am 13.07. zum 76.

Wir gratulieren den Jubilaren zum Geburtstag im Juni/Juli 2013
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Frau Dorelies Grimm am 25.07. zum 78.

Frau Edeltraut Both am 24.07. zum 65.
Herrn Fritz Kröger am 24.07. zum 75.
Frau Lilli Schlack am 24.07. zum 77.

Herrn Jürgen Passarger am 23.07. zum 71.
Herrn Bruno Wohlgemuth am 23.07. zum 90.
Frau Edeltraut Both am 24.07. zum 65.
Herrn Fritz Kröger am 24.07. zum 75.
Frau Lilli Schlack am 24.07. zum 77.
Frau Dorelies Grimm am 25.07. zum 78.

Herrn Jürgen Passarger am 23.07. zum 71.
Herrn Bruno Wohlgemuth am 23.07. zum 90.
Frau Edeltraut Both am 24.07. zum 65.
Herrn Bruno Wohlgemuth am 23.07. zum 90.
Frau Edeltraut Both am 24.07. zum 65.
Herrn Bruno Wohlgemuth am 23.07. zum 90.
Frau Edeltraut Both am 24.07. zum 65.
Herrn Fritz Kröger am 24.07. zum 75.

Herrn Bruno Wohlgemuth am 23.07. zum 90.
Frau Edeltraut Both am 24.07. zum 65.
Herrn Fritz Kröger am 24.07. zum 75.

Herrn Bernhard Wollmuth am 20.07. zum 81.
Frau Renate Schubert am 21.07. zum 77.
Herrn Rudi Sellke am 21.07. zum 81.
Frau Hannelore Kampmeier am 22.07. zum 69.
Frau Waltraut Kästner am 22.07. zum 80.
Herrn Sieghard Ansorge am 23.07. zum 73.
Frau Ursula Bublies am 23.07. zum 76.
Frau Anna Morzinek am 23.07. zum 76.
Herrn Jürgen Passarger am 23.07. zum 71.

Frau Hannelore Kampmeier am 22.07. zum 69.
Frau Waltraut Kästner am 22.07. zum 80.
Herrn Sieghard Ansorge am 23.07. zum 73.
Frau Ursula Bublies am 23.07. zum 76.
Frau Anna Morzinek am 23.07. zum 76.

Frau Hannelore Kampmeier am 22.07. zum 69.
Frau Waltraut Kästner am 22.07. zum 80.Frau Waltraut Kästner am 22.07. zum 80.
Herrn Sieghard Ansorge am 23.07. zum 73.
Frau Ursula Bublies am 23.07. zum 76.
Herrn Sieghard Ansorge am 23.07. zum 73.
Frau Ursula Bublies am 23.07. zum 76.

Herrn Bernhard Wollmuth am 20.07. zum 81.
Frau Renate Schubert am 21.07. zum 77.
Herrn Rudi Sellke am 21.07. zum 81.
Frau Hannelore Kampmeier am 22.07. zum 69.
Frau Waltraut Kästner am 22.07. zum 80.
Herrn Sieghard Ansorge am 23.07. zum 73.
Frau Ursula Bublies am 23.07. zum 76.
Frau Anna Morzinek am 23.07. zum 76.
Herrn Jürgen Passarger am 23.07. zum 71.

Frau Hannelore Kampmeier am 22.07. zum 69.
Frau Waltraut Kästner am 22.07. zum 80.
Herrn Sieghard Ansorge am 23.07. zum 73.
Frau Ursula Bublies am 23.07. zum 76.
Frau Anna Morzinek am 23.07. zum 76.

Frau Waltraut Kästner am 22.07. zum 80.
Herrn Sieghard Ansorge am 23.07. zum 73.

Frau Hannelore Kampmeier am 22.07. zum 69.
Frau Waltraut Kästner am 22.07. zum 80.
Herrn Sieghard Ansorge am 23.07. zum 73.Herrn Sieghard Ansorge am 23.07. zum 73.
Frau Ursula Bublies am 23.07. zum 76.
Frau Anna Morzinek am 23.07. zum 76.
Herrn Jürgen Passarger am 23.07. zum 71.
Herrn Bruno Wohlgemuth am 23.07. zum 90.

Frau Anna Morzinek am 23.07. zum 76.
Herrn Jürgen Passarger am 23.07. zum 71.
Herrn Bruno Wohlgemuth am 23.07. zum 90.

Herrn Willi Gäth am 16.07. zum 75.
Frau Anna Frodl am 19.07. zum 93.

Gemeinde Cölpin  
Herrn Eckard Zietal am 02.07. zum 69.
Herrn Horst Schmuhl am 04.07. zum 71.
Herrn Hans Krämer am 08.07. zum 79.
Frau Betty Schinschke am 10.07. zum 71.
Herrn Wolfgang Frank am 21.07. zum 70.
Frau Elli Meier am 24.07. zum 76.
Frau Helga Weisener am 24.07. zum 71.
Frau Giesela Rümker am 25.07. zum 65.
Herrn Otto Lucius am 26.07. zum 84.

Gemeinde Groß Nemerow  
Herrn Richard Mainz am 30.06. zum 78.
Frau Elke Böttcher am 01.07. zum 70.
Frau Helga Preuss am 01.07. zum 74.
Frau Ilse Ahlgrimm am 02.07. zum 77.
Frau Christa Schulz am 02.07. zum 76.
Frau Regina Enskat am 03.07. zum 71.
Frau Irmgard Lembke am 09.07. zum 82.
Frau Frieda Schneider am 09.07. zum 90.
Frau Irmgard Schockenbäumer am 12.07. zum 71.
Herrn Günther Weber am 12.07. zum 66.
Herrn Heinrich Schulz am 13.07. zum 84.
Herrn Reinhard Starck am 14.07. zum 65.
Herrn Kurt Lippitz am 15.07. zum 68.
Frau Gerda Kaube am 19.07. zum 74.
Herrn Claus Regel am 19.07. zum 65.
Herrn Hans-Erich Schäfrich am 19.07. zum 65.
Frau Käthe Klockow am 22.07. zum 84.
Herrn Roland Meier am 22.07. zum 72.
Herrn Wilfried Tennert am 23.07. zum 66.
Frau Anngret Schmidt am 26.07. zum 69.

Frau Lieselotte Gerth am 30.06. zum 74.
Herrn Helmut Friedrich am 03.07. zum 69.
Frau Karin Ihrke am 07.07. zum 65.
Frau Brigitte Manthe am 10.07. zum 72.
Herrn Rainer Brandt am 12.07. zum 66.
Frau Eva Voß am 14.07. zum 77.
Frau Inge Stolzke am 24.07. zum 73.

Frau Marietta Kühne am 04.07. zum 74.
Frau Ingrid Köhler am 05.07. zum 74.
Frau Gertrud Born am 07.07. zum 73.
Herrn Ernst Forbrich am 08.07. zum 81.
Frau Elsa Enning am 09.07. zum 74.
Frau Hilde Hamann am 09.07. zum 92.
Herrn Walter Butt am 11.07. zum 75.
Herrn Rudolf Dachmann am 13.07. zum 82.
Herrn Hans-Dieter Krause am 18.07. zum 73.
Frau Irmtraut Pintat am 18.07. zum 83.
Frau Gerda Forbrich am 20.07. zum 79.
Frau Henny Krause am 20.07. zum 75.
Herrn Gerhard Lange am 20.07. zum 72.
Frau Gerda Walter am 25.07. zum 79.

Gemeinde Pragsdorf  
Frau Elsbeth Tobien am 29.06. zum 73.
Herrn Kazimierz Kawczynski am 02.07. zum 71.
Frau Waltraud Vettermann am 03.07. zum 79.
Herrn Heinrich Pukys am 10.07. zum 76.
Frau Anita Klöhn am 14.07. zum 65.
Frau Bärbel Rosenstädt am 15.07. zum 70.
Herrn Erich Rosenstädt am 25.07. zum 72.
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www.familienanzeigen.wittich.de

Ihre Vorteile
bei der Online-Buchung:
4  verlängerte Annahmeschlüsse
4  wenn Sie Ihre Anzeige online buchen,

 nutzen Sie Ihre
 15 % Preisvorteil!
4  Schalten Sie jetzt Ihre Familienanzeige

 Ihre Privatanzeige mit AZweb

AZwebAZwebZ ebAAAAAZAZZZAZAZAZAAAAZAAA ebebebeb

Nun bin ich ein 

Schulkind!

bei der Online-Buchung:bei der Online-Buchung:bei der Online-Buchung:

15 % 
Preisvorteil bei

AZwebAZweb
gültig bis 31. Juli 2013!

Bequem 

Familienanzeigen 
online …

gestalten und schalten

Danksagungen 
zur Einschulung

Familienanzeige
Foto: BilderBox

Danke!
Der Himmel auf Erden war für uns 
der Tag unserer Hochzeit.

Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen 
Verwandten, Bekannten und Freunden für die Glück-
wünsche, Blumen und Geschenke ganz herzlich bedanken.
Besonderer Dank gilt denen, die durch ihr besonderes En-
gagement diesen Tag für uns unvergesslich gemacht haben.

Unsere Eltern und Geschwister,
unsere Freunde, besonders Claudi, 
der Gaststätte Klüschenberg,
der Freiwilligen Feuerwehr Burg Stargard,
Georg Wolter für die traumhafte Kutsche,
Frau Woge von „Weiße Blumen“ Neustrelitz

Raik und Steffy Erdmann 
mit Moritz und Marie
Burg Stargard, im Mai 2013 

Tel. 03 97 53/2 04 21
www.

gwg-strasburg.comBild: LW_ArchivLiebevolle Geburts-Anzeigen: www.wittich.de
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Reise durch (k)ein Land

Bestellung unter:
www.wittich.de

oder
Verlag + Druck

LINUS WITTICH KG
Röbeler Straße 9

17209 Sietow
oder

039931/579-0ISBN-978-3-00-28678-0

Schicksale in der DDR - Uwe Bernd
Kein Stasi-Grusel, Grenzregime-Horror und 
keine Dissidenten-Drangsalierungen - und 
doch gewährt dieses Buch seit dem Mau-
erfall den wohl detailiertesten Einblick in 
den täglichen Wahnsinn DDR mit all seinen 
Facetten. Drei 19-jährige Männer sind auf 
Tramp-Tour quer durch die kleine Republik. 
Auf ihrer Reise ohne Ziel, ohne Zelt und ohne 
Zeitlimit, mit dem Motto „Bei Langeweile vor-
sichtshalber Stellungswechsel“ begegnen 
ihnen jene Menschen, die sich im Sozia-
lismus auf ihre Art eingerichtet haben. Sie 
treffen zum Beispiel auf Par-
teibonzen, Betriebsleiter, 
Polizisten, Arbeiter, Sol-
daten ebenso Punks, 
BRD-Touristen, Blue-
ser, Prostituierte, 
Anarchisten. 6,50€

zzgl. Versand

Ob Sie Ihren Urlaub sportlich aktiv gestalten wollen oder lieber 
erholsam und beschaulich: Der staatlich anerkannte Luftkurort 
Egloffstein ist dafür der rechte Platz.
Mächtig überragt von der 1000-jährigen Burg Egloffstein liegt der 
kleine Marktflecken im idyllischen Trubachtal, einer lieblichen, 
mit Obstbäumen reich geschmückten Landschaft, die von mar-
kanten Fels- und Waldhängen eingerahmt ist. In der Talaue kön-
nen Sie Ihren Füßen nach einer schönen Wanderung eine pri-
ckelnde Kneipp-Kur gönnen. Egloffstein und seine Nachbarorte 
bieten das richtige Ambiente für ausgedehnte Wanderungen, 
Nordic-Walking aber auch für ruhige Spaziergänge.

In der Fränkischen Schweiz 
den ganzen Sommer über
Schwimmen unter der Burg, Wanderparadies, 
Nordic-Walking-Zentrum, Kneippen, Kon-
zerte, Theater, Fränkische Feste, Kinderpro-
gramm, Kulturweg, Wildpark, Gruppen- und 
Pauschalangebote

z.B. Wanderwoche
vom 08.10. bis 15.10.2013
ÜF/DU/WC  pro Person ab € 173,-

Nutzen Sie unser ganzjähriges 
Übernachtungsangebot
ÜF/DU/WC pro Person ab € 20,-
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Halle zu vermieten
zwischen Malchow und Röbel

direkt an der Bundesstraße, ca. 475 m2

Tel.: 03 99 31/5 79-15

Rund sechs Millionen bei eBay ge-
kaufte Gartenartikel im vergangenen
Jahr lassen tief blicken und zeigen 
die doch sehr unterschiedlichen Vorlie-
ben in der Gartennutzung.

Die Norddeutschen sind Ästheten: 
In ihrem hübsch umzäunten Garten 
sitzen sie im Strandkorb und genießen
die Ruhe. Im Vergleich zum Bundes-
durchschnitt verzeichnet Schleswig-
Holstein 83 % mehr gekaufte Garten-
Buddhafiguren und mehr als drei Mal 
so viele Strandkörbe. Im
Osten Deutschlands ist das
Grün Aktionsraum für die
ganze Familie: Während
die Großen gärtnern, spie-
len die Kinder. Die Bran-
denburger etwa erstehen
44 % mehr Sandkästen 
als der Bundesdurchschnitt
sowie knapp ein Drittel
mehr Spieltürme und Schau-
keln. 20 bis 42 % mehr Ein-
käufe von Nutzpflanzen
weisen die ostdeutschen
Bundesländer auf.

Gut Glut: Die Rheinland-Pfälzer und
die Saarländer kaufen überdurch-
schnittlich viele Grills sowie rund 
20 bzw. 40 % mehr Pavillons. Die
Bayern genießen den Sommer am
liebsten entspannt in der Hängematte.

Die NRWler verleihen ihrem Stolz
auf den eigenen Garten übrigens 
besonderen Ausdruck: In den hiesigen
Gärten werden fast doppelt so viele
Fahnenmasten aufgestellt wie im Rest
der Republik.

eBay deckt auf: 
So nutzen die Deutschen ihren Garten

- Anzeige -

Schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen
sind derzeit allein in Deutschland von der 
Demenz betroffen, deren häufigste Ursache 
die Alzheimer-Krankheit ist. Die Diagnose ist
ein Einschnitt im Leben der Patienten selbst 
sowie für deren Angehörige. Souvenaid® ist 
eine medizinische Ernährung*, die einen 
komplett neuen Ansatz zur Behandlung der
Alzheimer-Krankheit im Frühstadium darstellt. 

Ein Hauptmerkmal der Alzheimer-Krankheit 
ist der Verlust von Verbindungen zwischen 
den Nervenzellen im Gehirn. Für den Aufbau 
dieser Verbindungen benötigt der Körper 
eine besondere Kombination von Nährstoffen,
zu denen u.a. Uridinmonophosphat, Cholin,
Omega-3-Fettsäuren, Phospholipide, verschiede-
ne Vitamine und Spurenelemente gehören. Für 
einige dieser Nährstoffe liegen bei Menschen 
mit Alzheimer-Krankheit im Frühstadium nied-
rigere Werte vor. Mit seiner einzigartigen 
Nährstoffkombination Fortasyn™ Connect liefert
Souvenaid® die Nährstoffe, die zum Aufbau 
von Verbindungen zwischen Nervenzellen im
Gehirn benötigt werden. Die Mengen und die
spezifische Kombination der Nährstoffe, die 

eine Flasche Souvenaid® (125 ml) enthält, sind
über die herkömmliche Ernährung sehr schwer 
zu erreichen. Souvenaid® wird für die einmal täg-
liche Langzeitanwendung empfohlen, wobei stets
der Rat Ihres Arztes hinzugezogen werden sollte. 

*Souvenaid® ist ein diätetisches Lebensmittel
für besondere medizinische Zwecke (ergänzen-
de bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behand-
lung der Alzheimer-Krankheit im Frühstadium.
Souvenaid® ist nicht verschreibungspflichtig und
in der Apotheke in den Geschmacksrichtungen
Erdbeere und Vanille erhältlich.

Neu bei Alzheimer-Krankheit im Frühstadium:
Medizinische Ernährung als viel-

versprechender Behandlungsansatz 

Dieses Bild ist Teil einer Serie von Fotografien von Menschen mit AK 
und wird mit freundlicher Erlaubnis von Cathy Greenblatt reproduziert

- Anzeige -

Im Sommer bleibt oft weniger
Zeit für den gründlichen Hausputz.
Die Sonnenstrahlen möchte man
schließlich draußen genießen, et-
wa bei einer Grillparty mit Freun-
den und Familie. Ein Zwiespalt,
denn gerade wenn es gesellig
werden soll, stören Staub, Fußab-
drücke und Flecken auf den Ar-
maturen besonders. Wahre „Ret-
ter in letzter Minute“ sind dann 
die Swirl® Easy Cleaning Tücher.
Sie springen immer dann ein,
wenn keine Zeit mehr für Putz-
eimer, Schrubber und Wisch-
tuch bleibt. In fünf ver-
schiedenen Varianten
sind sie unverzicht-
bare Ersthelfer für
Küche, Bad & WC,
Glas & Spiegel, 
Parkett & Laminat so-
wie Fliesen – ob zu Hause
oder im Feriendomizil. Spe-
ziell abgestimmt auf die je-
weilige Oberfläche, reinigen die 

Tücher zuverlässig und ohne 
lästiges Nachputzen, denn die
Tücher enthalten nur so viel Loti-
on wie nötig. Die Swirl® Easy
Cleaning Tücher in den Varian-
ten Küche, Bad & WC sowie
Glas & Spiegel reinigen dabei
nicht nur flott, sondern auch um-
weltfreundlich, denn sie dürfen
auf dem Kompost oder in der grü-
nen Tonne landen. Eine blitz-
saubere Sache – für Wohnung
und Umwelt. So lässt sich der
Sommer schmutz- und fleckenfrei

genießen.

Blitzsauberes Sommer-
feeling im Handumdrehen

- Anzeige -

Stadionatmosphäre im Autohaus Eschengrund 
500 Besucher beim Finale der speed4-Schulmeisterschaft

Neubrandenburg. Luca Jur ist das Unmögliche gelungen. Der Drittklässler hat 
am Samstag, dem 25. Mai 2013, beim Finale der speed4-Schulmeisterschaft 
den Weltrekord von Lionel Messi im speed4-Parcours geschlagen. Statt 5,125 
Sekunden wie der argentinische Fußball-Superstar des FC Barcelona benötigte 
die Neubrandenburger Sportskanone nur 4,718 Sekunden für die etwa 16 Meter 
lange Laufstrecke. Damit nicht genug: Auch Koray Windikis (4. Klasse, 4,818 
Sekunden), Florian Walter (4. Klasse, 4,828 Sekunden), Eddie Reinholz (3. 
Klasse, 4,838 Sekunden), Lilli Lucienne Stickel (4. Klasse, 4,992 Sekunden), 
Florian Pioch (4. Klasse, 5,04 Sekunden), Kilian Pfeiffer (4. Klasse, 5,060 Se-
kunden), Max Müller (4. Klasse, 5,114 Sekunden) und Baldur Kelm (3. Klasse, 
5,118 Sekunden) blieben unter Messis Rekordzeit.
Die Begeisterung der 500 Besucher im Autohaus Eschengrund kannte am 25. 
Mai kaum Grenzen. Dabei spielte es auch keine große Rolle, dass im fiktiven 
Wettbewerb zwischen Lionel Messi und den Grundschülern aus Neubrandenburg 
und Umgebung eine kleine Regelabweichung zu Grunde lag. Denn im Gegensatz 
zum Barca-Star, der mit einem Ball am Fuß durch den Hütchen-Parcours dribbelte, 
waren die Kinder ganz ohne Ball unterwegs. Matthias Härzschel von speed4: „Die-
ser kleine Unterschied ist sehr wichtig. Denn mit der speed4-Schulmeisterschaft 
wollen wir alle Kinder für Sport begeistern, unabhängig ob sie lieber Fußball, 
Handball oder Tennis spielen oder Sport bislang nur auf der Spielkonsole mögen.“
In Neubrandenburg ging das Vorhaben voll auf: Am Finale beim Volkswa-
gen-Partner Autohaus Eschengrund nahmen 200 Kinder teil – viele in Be-
gleitung ihrer Familien. „Zu weilen herrschte eine Stimmung wie im Fußball-
stadion.“ sagt Peter Kuboth, Geschäftsführer im Autohaus Eschengrund.  
Bundesweit ist die speed4-Schulmeisterschaft zum größten Sportwettbewerb für 
Grundschüler geworden, an dem in diesem Jahr etwa 500.000 Kinder teilnehmen. 

Insgesamt 200 Grundschüler nahmen am speed4-Finale im Autohaus Eschengrund teil. 

An
ze

ige
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Coppers Spaßseite
 Hallo Kids, hier bin ich wieder. Hier findet 

ihr immer alles, was euch Spaß macht. 
Bis zum nächsten Mal - natürlich in 

eurem Mitteilungsblatt. 
Euer Copper!

Hoppies Witz
 Welcher Löffel taugt nicht zum Essen?

 Der Schuhlöffel.

Von Punkt zu Punkt
Wenn du die Punkte in der richtigen Reihenfolge verbindest, 

kannnst du erkennen, was sich hier versteckt hat.

Visitenkarte
Wenn du die Bustaben umstellst, bekommst du heraus, 

welchen Beruf die Visitenkartenbesitzerin hat. Viel Erfolg!

Mit vollem Bauch baden?

Bilder-Rechnung
Jede Zeichnung steht immer für eine bestimmte Zahl. Durch 
Rechnen und Tüfteln kannst du herausbekommen, welches Bild 
welche Zahl darstellt. Viel Spaß!

„Vor dem Baden soll man nichts 
essen“. Warum die Warnung 
richtig ist, hat dir aber bestimmt 
noch keiner erklärt. Wenn man 
zum Beispiel eine leckere 
Portion Pommes isst, dann 
landen die zerkauten Kartoffel-
stäbchen im Bauch, ganz genau 
genommen im Magen. Damit 
der Magen die Pommes 
verdauen kann, befindet sich im 
Magen die Magensäure. Die 
Säure macht aus deinen 
Pommes einen Brei, der dann an 
den Darm weitergereicht 
werden kann. Aber genau 
dabei, bei der Zersetzung deiner 
Pommes entsteht ganz viel 
Wärme.  Wenn du dann mit 
einem solch warmen Magen ins 
kühlere Wasser gehst, dann 

muss dein Kreislauf mit Hilfe 
deines Bluts den Temperaturunt-
erschied ausgleichen. Wird 
deinem Kreislauf die Arbeit zu 
viel, kannst du einen Kreis- 
laufzusammenbruch bekommen 
und ohnmächtig werden. 

Und wenn das nicht jemand 
zufälligerweise sieht, dann auch 
ertrinken! Also: Hände weg vom 
Essen vor dem Schwimmen.

Auflösungen: Rechnung - 8+8=16 4+4=8 8÷2=4 2-1=1
 Visitenkarte :Pizzabäckerin
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Kleiner Gewerberaum ca. 66 qm 

mit Nebenraum ca. 35 qm, ZH, Wasseranschluss,  
Toilette extra, 2 Schaufenster,  

Eingang zum Marktplatz,  
Ort Mühlenstr., Burg Stargard/MV,  

Miete nach Vereinbarung, NK, Kaution 3 MM  
bei langfristigem Mietvertrag, Änderungen möglich 

Telefon 0 80 41/18 42

ŠKODA Vorlesetour 2013 im Kinderhaus Windmühle
 
Neubrandenburg. Der Autor Ulf Borgmann besuchte am 27. Mai 2013 das Kinder-
haus Windmühle. Im Rahmen der ŠKODA Vorlesetour lud Peter Kuboth, Geschäfts-
führer im Autohaus Eschengrund, den in Güstrow ansässigen Lyriker, Liedermacher, 
Kinderbuch- und Fernsehbilderbuchautor dorthin ein. Seine interaktiven Lesever-
anstaltungen, die er gern mit Liedern, Rätseln oder altersgerechten Nonsensgedich-
ten und Zungenbrechern würzt, richten sich primär an Vorschulkinder. Ziel bei die-
ser gemeinsamen Aktion von ŠKODA und der Stiftung Lesen ist Kindern Lust auf 
Bücher zu machen. Das sollte bei den über 100 begeisterten Kindern gelungen sein. 
www.autohaus-eschengrund.de

   

Kinderbuchautor Ulf Borgmann (links) kam auf Einladung von Peter Kuboth 
(rechts), Geschäftsführer im Autohaus Eschengrund, im Rahmen der ŠKODA 
Vorlesetour in das Kinderhaus Windmühle.

 

Kinderbuchautor Ulf Borgmann kam auf Initiative des Autohauses Eschen-
grund im Rahmen der ŠKODA Vorlesetour in das Kinderhaus Windmühle. 

Anzeige

LINUS WITTICH KG
VERLAG + DRUCK

Ihr persönlicher Ansprechpartner 

Jörg Teidge
Tel. 0171/9 71 57 33

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow · Telefon: 03 99 31/5 79-0
Telefax: 03 99 31/5 79-30 · Internet: www.wittich.de
e-mail: j.teidge@wittich-sietow.de / d.mahncke@wittich-sietow.de

Ich bin telefonisch für Sie da.

Doreen Mahncke
Tel. 039931/ 5 79 57

Sparkasse
Mecklenburg-Strelitz
ImmobilienCenter

in Vertretung der LBS Immoblien
Strelitzer Str. 58, 17235 Neustrelitz

Auf der Suche nach dem eigenen Zuhause?
Wir haben die passende Immobilie für Sie!

Steffen Grundtmann    Jana Hinz

Wir vermitteln kompetent, 
schnell, diskret und erfolgreich.

Tel.: 03981 - 274 274

Servicepartner vor Ort
Apotheken Banken Lebensmittel Blumen Mode Beauty & Wellness Gastronomie/Hotel

WERBUNG die ankommt

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen, direkt am Ahr-Rad-
wanderweg und 10 Gehminuten zum mittelalterlichen
Stadtkern, ab 45,– € pro Tag. Tel.: 01 63 -7 88 02 36

E-Mail: h.pacyna@web.de · www.himmelchen.de
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Einwohnersprechstunde 
Jeweils am 1. Freitag im Monat lade ich die Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt Burg Stargard und des Amtes Stargarder Land 
zum Gespräch  ein. 
Zeit:  16.00 - 17.30 Uhr 
Ort:  Restaurant Zum Stargarder  
Themen, Fragen und Hinweise werden durch Sie bestimmt. 
Ich berate Sie auch gern und parteiunabhängig zu allen allgemeinen 
kommunalpolitischen Fragen. 
Auch zu anderen Zeiten stehe ich Ihnen nach vorheriger telefonischer 
Absprache zur Verfügung – 039603 21971. 
Dieter Lips 
Stadtvertreter/Einzelbewerber 

Anzeige

Möchten Sie Ihr Haus verkaufen!
Haus und Grundstück sind Ihnen zu groß?

Sie schaffen nicht mehr alles alleine?
Berufliche oder familiäre Veränderungen?

Wir erledigen für Sie alle Formalitäten.
Seit 20 Jahren bin ich in Ihrer Region erfolgreich tätig.

Wir stellen Ihre Immobilie nicht einfach nur so ins Internet.
Wir präsentieren Ihr Haus auch auf Messen und Ausstellungen,

 im Immobilienscout24
und auf unserer Homepage www.horn-immo.de.

HORN
IMMOBILIEN
Ihr Familienmakler seit 1993!

Detlef Horn
Telefon: 0395-5 70 66 69 · 0172-3 93 08 27

E-Mail: info@horn-immo.de · www.horn-immo.de

Meisterbetrieb
Kristina Schröder

Am Markt 4
17094 Burg Stargard

Tel. 03 96 03/23 40 43

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 16.00 Uhr

Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

 Jetzt online Termin buchen!!!
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